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Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit	laden	wir	unsere	Aktionäre	zur	ordentlichen Hauptversammlung der 
 Allianz SE, München,	ein,	die	am Mittwoch, 5. Mai 2010, um 10.00 Uhr in	der	
	Olympia	halle	im	Olympiapark,	Coubertinplatz,	80809	München,	stattfindet.

Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzern-
abschlusses zum 31.12.2009, der Lageberichte für die  Allianz SE und den  Konzern, 
der erläuternden Berichte zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 sowie 
§ 289 Abs. 5 Handelsgesetzbuch sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2009
Diese	Unterlagen	sind	im	Internet	unter	www.allianz.com/hv	zugänglich.	Sie	
werden	den	Aktionären	auf	Wunsch	auch	zugesandt.	Ferner	werden	die	Unterlagen	
in	der	Hauptversammlung	zugänglich	sein	und	erläutert	werden.	Entsprechend	den	
gesetzlichen	Bestimmungen	ist	zu	Tagesordnungspunkt	1	keine	Beschlussfassung	
vorgesehen,	da	der	Aufsichtsrat	den	Jahresabschluss	der			Allianz	SE	und	den	Konzern
abschluss	der		Allianz	Gruppe	bereits	gebilligt	hat.

2. Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	vor,	den	im	Geschäftsjahr	2009	erzielten	
	Bilanzgewinn	der		Allianz	SE	in	Höhe	von	EUR	1.860.990.000	wie	folgt	zu	verwenden:

Ausschüttung	einer	Dividende	von	EUR	4,10	auf	jede	gewinnberechtigte		
Stückaktie	 		EUR	1.860.990.000

Soweit	die	Gesellschaft	am	Tag	der	Hauptversammlung	eigene	Aktien	hält,	die	
gemäß	§	71b	AktG *	nicht	dividendenberechtigt	sind,	wird	der	auf	diese	Aktien	
entfallende	Betrag	auf	neue	Rechnung	vorgetragen.

*	 	Die	Vorschriften	des	Aktiengesetzes	finden	auf	die	Gesellschaft	gemäß	Art.	9	Abs.	1	lit.	c)	ii),	Art.	10	
der	Verordnung	(EG)	Nr.	2157/2001	des	Rates	vom	8.	Oktober	2001	über	das	Statut	der	Europäischen	
Gesellschaft	(SE)	(nachfolgend:	SEVerordnung	oder	SEVO)	Anwendung,	soweit	sich	aus	speziellen	
Vorschriften	der	SEVerordnung	nichts	anderes	ergibt.

http://www.allianz.com/hv
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3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	vor,	den	Mitgliedern	des	Vorstands	der			
Allianz	SE,	die	im	Geschäftsjahr	2009	amtiert	haben,	für	diesen	Zeitraum	Entlastung	
zu	erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	vor,	den	Mitgliedern	des	Aufsichtsrats	der	
	Allianz	SE,	die	im	Geschäftsjahr	2009	amtiert	haben,	für	diesen	Zeitraum	Entlastung	
zu	erteilen.

5. Nachwahl zum Aufsichtsrat
Durch	Beschluss	des	Amtsgerichts	München	ist	Herr	Peter	Denis	Sutherland	anstelle	
des	ausgeschiedenen	Aufsichtsratsmitglieds	Herrn	Dr.	Franz	B.	Humer	als	Anteils
eignervertreter	bis	zum	Ende	der	ordentlichen	Hauptversammlung	am	5.	Mai	2010	
zum	Mitglied	des	Aufsichtsrats	der		Allianz	SE	bestellt	worden.

Der	Aufsichtsrat	setzt	sich	gemäß	Art.	40	Abs.	2,	Abs.	3	der	Verordnung	(EG)	
Nr.	2157/2001	des	Rates	vom	8.	Oktober	2001	über	das	Statut	der	Europäischen	
Gesellschaft	(SE)	(nachfolgend:	SEVerordnung	oder	SEVO),	§	17	SEAusführungs
gesetz	(SEAG),	§	21	Abs.	3	SEBeteiligungsgesetz	(SEBG),	Teil	B	der	Vereinbarung	
über	die	Beteiligung	der	Arbeitnehmer	in	der		Allianz	SE	vom	20.	September	2006	
(nachfolgend:	Arbeitnehmerbeteiligungsvereinbarung),	§	6	der	Satzung	der	
	Allianz	SE	aus	zwölf	Mitgliedern	zusammen,	die	von	der	Hauptversammlung	bestellt	
werden.	Von	den	zwölf	Mitgliedern	sind	gemäß	Teil	B	Ziff.	2	Arbeitnehmerbeteili
gungsvereinbarung,	§	6	Satz	2	der	Satzung	der	Gesellschaft	sechs	Mitglieder	auf	
Vorschlag	der	Arbeitnehmer	zu	bestellen.

Da	die	Amtszeit	der	gerichtlichen	Bestellung	von	Herrn	Peter	Denis	Sutherland	
bis	zum	Ablauf	der	ordentlichen	Hauptversammlung	am	5.	Mai	2010	begrenzt	ist,	
ist	von	der	Hauptversammlung	ein	Anteilseignervertreter	in	den	Aufsichtsrat	zu	
wählen.
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Der	Aufsichtsrat	schlägt	vor	zu	beschließen:

Herr	Peter	Denis	Sutherland,	wohnhaft	in	London,	Großbritannien,	Jurist,	
ehemaliger	Chairman	(Vorsitzender	des	Verwaltungsrats)	der	BP	p.l.c.,	London,	
Großbritannien,	Chairman	(Vorsitzender	des	Verwaltungsrats)	der	Goldman	
Sachs	International	mit	Sitz	in	London,	Großbritannien,	wird	für	eine	Amtszeit	
bis	zur	Beendigung	der	Haupt	versamm	lung,	die	über	die	Entlastung	für	das	
Geschäftsjahr	2011	beschließt,	längstens	jedoch	für	drei	Jahre,	zum	Mitglied	des	
Aufsichtsrats	der		Allianz	SE	bestellt.

Die	Hauptversammlung	ist	nicht	an	diesen	Wahlvorschlag	gebunden.

6. Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der  Allianz SE
§	120	Abs.	4	AktG	in	der	Fassung	des	am	5.	August	2009	in	Kraft	getretenen	Gesetzes	
zur	Angemessenheit	der	Vorstandsvergütung	(VorstAG)	sieht	die	Möglichkeit	vor,	
dass	die	Hauptversammlung	über	die	Billigung	des	Systems	zur	Vergütung	der	
Vorstandsmitglieder	beschließt.	Das	derzeit	geltende	Vergütungssystem	für	die	Mit
glieder	des	Vorstands	der		Allianz	SE	ist	ausführlich	im	Vergütungsbericht	dargestellt,	
der	im	Internet	als	Bestandteil	des	Geschäftsberichts	unter	www.allianz.com/hv	
zugänglich	ist.

Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	vor,	das	derzeit	geltende	System	zur	Vergütung	
der	Mitglieder	des	Vorstands	der		Allianz	SE	zu	billigen.

7.  Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2010/I, Aufhebung des Genehmigten 
Kapitals 2006/I und entsprechende Satzungsänderung
Das	Genehmigte	Kapital	2006/I	der		Allianz	SE	(§	2	Abs.	3	der	Satzung	der			
Allianz	SE)	ist	teilweise	ausgenutzt	worden	und	beträgt	derzeit	EUR	406.545.646,08	
(ursprünglich	EUR	450.000.000).	Das	Genehmigte	Kapital	2006/I	läuft	noch	
bis	zum	7.	Februar	2011.	Daher	soll	ein	neues	genehmigtes	Kapital	in	Höhe	von	
EUR	550.000.000	geschaffen	werden	(Genehmigtes	Kapital	2010/I).	Das	Geneh
migte	Kapital	2006/I	soll	mit	Wirksamwerden	des	neuen	Genehmigten	Kapitals	
2010/I	aufgehoben	werden.

Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	daher	vor	zu	beschließen:

http://www.allianz.com/hv
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a)	 	Der	Vorstand	wird	ermächtigt,	das	Grundkapital	der	Gesellschaft	bis	zum	
4.	Mai	2015	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	durch	Ausgabe	neuer,	auf	den	
Namen	lautender	Stückaktien	gegen	Bar	und/oder	Sacheinlagen	einmalig	oder	
mehrmals	um	bis	zu	insgesamt	EUR	550.000.000	zu	erhöhen	(Genehmigtes	
Kapital	2010/I).

Wird	das	Kapital	gegen	Bareinlagen	erhöht,	ist	den	Aktionären	ein	Bezugsrecht	
zu	gewähren.	Die	Aktien	sollen	von	Kreditinstituten	übernommen	werden	mit	
der	Verpflichtung,	sie	den	Aktionären	zum	Bezug	anzubieten.	Der	Vorstand	
wird	jedoch	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	dieses	Bezugsrecht	
der	Aktionäre	auszuschließen

–	 für	Spitzenbeträge;

–	 	soweit	es	erforderlich	ist,	um	den	Gläubigern	der	von	der		Allianz	SE	oder	ihren	
Konzerngesellschaften	ausgegebenen	Schuldverschreibungen	(einschließlich	
Genussrechten)	mit	Wandlungs	oder	Optionsrechten	bzw.	einer	Wandlungs
pflicht	ein	Bezugsrecht	auf	neue	Aktien	in	dem	Umfang	einzuräumen,	wie	
es	ihnen	nach	Ausübung	ihres	Wandlungs	oder	Optionsrechts	bzw.	nach	
Erfüllung	einer	Wandlungspflicht	zustünde;

–	 	wenn	die	neuen	Aktien	zu	einem	Preis	ausgegeben	werden,	der	den	Börsen
preis	nicht	wesentlich	unterschreitet,	und	die	unter	Ausschluss	des	Bezugs
rechts	gemäß	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgegebenen	Aktien	insgesamt	10	%	
des	Grundkapitals	nicht	überschreiten,	und	zwar	weder	im	Zeitpunkt	des	
Wirksamwerdens	noch	im	Zeitpunkt	der	Ausübung	dieser	Ermächtigung.	Auf	
diese	Begrenzung	ist	die	Veräußerung	eigener	Aktien	anzurechnen,	sofern	sie	
während	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	
gemäß	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	erfolgt.	Ferner	sind	auf	diese	Begrenzung	
diejenigen	Aktien	anzurechnen,	die	zur	Bedienung	von	Schuld	verschreibungen	
(einschließlich	Genussrechten)	mit	Wandlungs	oder	Optionsrechten	bzw.	
einer	Wandlungspflicht	ausgegeben	wurden	bzw.	auszugeben	sind,	sofern	die	
Schuldverschreibungen	bzw.	die	Genussrechte	während	der	Laufzeit	dieser	
Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	in	entsprechender	Anwen
dung	des	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgegeben	wurden.
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Darüber	hinaus	wird	der	Vorstand	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichts
rats	das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	bei	Kapitalerhöhungen	gegen	Sacheinlagen	
auszuschließen.

Die	Summe	der	nach	dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	
gegen	Bar	und	Sacheinlagen	ausgegebenen	Aktien	darf	einen	anteiligen	Betrag	
des	Grundkapitals	von	EUR	232.396.800	(entsprechend	20	%	des	derzeitigen	
Grundkapitals)	nicht	übersteigen;	auf	diese	Grenze	sind	Aktien	anzurechnen,	die	
während	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	zur	Bedienung	von	Schuldverschrei
bungen	(einschließlich	Genussrechten)	mit	Wandlungs	oder	Optionsrechten	
bzw.	einer	Wandlungspflicht	ausgegeben	wurden	bzw.	auszugeben	sind,	sofern	
die	Schuldverschreibungen	bzw.	die	Genussrechte	in	Ausübung	der	Ermächti
gung	nach	Tagesordnungspunkt	9	der	Hauptversammlung	vom	5.	Mai	2010	unter	
Ausschluss	des	Bezugsrechts	ausgegeben	wurden.

Der	Vorstand	wird	ferner	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	den	
weiteren	Inhalt	der	Aktienrechte	und	die	Bedingungen	der	Aktienausgabe	
festzulegen.

b)	 §	2	Abs.	3	der	Satzung	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„2.3	Der	Vorstand	ist	ermächtigt,	das	Grundkapital	der	Gesellschaft	bis	zum	
4.	Mai	2015	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	durch	Ausgabe	neuer,	auf	den	
Namen	lautender	Stückaktien	gegen	Bar	und/oder	Sacheinlagen	einmalig	oder	
mehrmals	um	bis	zu	insgesamt	EUR	550.000.000	zu	erhöhen	(Genehmigtes	
Kapital	2010/I).

Wird	das	Kapital	gegen	Bareinlagen	erhöht,	ist	den	Aktionären	ein	Bezugsrecht	zu	
gewähren.	Die	Aktien	sollen	von	Kreditinstituten	übernommen	werden	mit	der	
Verpflichtung,	sie	den	Aktionären	zum	Bezug	anzubieten.	Der	Vorstand	ist	jedoch	
ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	dieses	Bezugsrecht	der	Aktionäre	
auszuschließen

–	 für	Spitzenbeträge;
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–	 	soweit	es	erforderlich	ist,	um	den	Gläubigern	der	von	der		Allianz	SE	oder	ihren	
Konzerngesellschaften	ausgegebenen	Schuldverschreibungen	(einschließlich	
Genussrechten)	mit	Wandlungs	oder	Optionsrechten	bzw.	einer	Wand
lungspflicht	ein	Bezugsrecht	auf	neue	Aktien	in	dem	Umfang	einzuräumen,	
wie	es	ihnen	nach	Ausübung	ihres	Wandlungs	oder	Optionsrechts	bzw.	nach	
Erfüllung	einer	Wandlungspflicht	zustünde;

–	 	wenn	die	neuen	Aktien	zu	einem	Preis	ausgegeben	werden,	der	den	Börsen
preis	nicht	wesentlich	unterschreitet,	und	die	unter	Ausschluss	des	Bezugs
rechts	gemäß	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgegebenen	Aktien	insgesamt	10	%	
des	Grundkapitals	nicht	überschreiten,	und	zwar	weder	im	Zeitpunkt	des	
Wirksamwerdens	noch	im	Zeitpunkt	der	Ausübung	dieser	Ermächtigung.	Auf	
diese	Begrenzung	ist	die	Veräußerung	eigener	Aktien	anzurechnen,	sofern	sie	
während	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	
gemäß	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	erfolgt.	Ferner	sind	auf	diese	Begrenzung	
diejenigen	Aktien	anzurechnen,	die	zur	Bedienung	von	Schuldverschreibun
gen	(einschließlich	Genussrechten)	mit	Wandlungs	oder	Optionsrechten	bzw.	
einer	Wandlungspflicht	ausgegeben	wurden	bzw.	auszugeben	sind,	sofern	
die	Schuldverschreibungen	bzw.	Genussrechte	während	der	Laufzeit	dieser	
Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	in	entsprechender	Anwen
dung	des	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgegeben	wurden.

Darüber	hinaus	ist	der	Vorstand	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	
das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	bei	Kapitalerhöhungen	gegen	Sacheinlagen	
auszuschließen.

Die	Summe	der	nach	dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	
gegen	Bar	und	Sacheinlagen	ausgegebenen	Aktien	darf	einen	anteiligen	Betrag	
des	Grundkapitals	von	EUR	232.396.800	nicht	übersteigen;	auf	diese	Grenze	sind	
Aktien	anzurechnen,	die	während	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	zur	Bedie
nung	von	Schuldverschreibungen	(einschließlich	Genussrechten)	mit	Wand
lungs	oder	Optionsrechten	bzw.	einer	Wandlungspflicht	ausgegeben	wurden	
bzw.	auszugeben	sind,	sofern	die	Schuldverschreibungen	bzw.	Genussrechte	in	
Ausübung	der	Ermächtigung	nach	Tagesordnungspunkt	9	der	Hauptversamm
lung	vom	5.	Mai	2010	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	ausgegeben	wurden.
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Der	Vorstand	ist	ferner	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	den	
	weiteren	Inhalt	der	Aktienrechte	und	die	Bedingungen	der	Aktienausgabe	
festzulegen.“

c)	 	Das	von	der	Hauptversammlung	am	8.	Februar	2006	zu	Tagesordnungs	punkten	1	
und	3	beschlossene,	in	Höhe	eines	Betrags	von	EUR	406.545.646,08	noch	
vorhandene	Genehmigte	Kapital	2006/I	gemäß	§	2	Abs.	3	der	Satzung	wird	mit	
Wirksamwerden	des	neuen	Genehmigten	Kapitals	2010/I	aufgehoben.

d)	 	Der	Vorstand	wird	angewiesen,	den	Beschluss	über	die	Aufhebung	des	Geneh
migten	Kapitals	2006/I	so	zur	Eintragung	in	das	Handelsregister	anzumelden,	
dass	die	Aufhebung	nur	eingetragen	wird,	wenn	gleichzeitig	das	unter	lit.	a)	und	
b)	dieses	Tagesordnungspunktes	zu	beschließende	neue	Genehmigte	Kapital	
2010/I	eingetragen	wird.	Der	Vorstand	wird	ermächtigt,	das	Genehmigte	Kapital	
2010/I	unabhängig	von	den	übrigen	Beschlüssen	der	Hauptversammlung	zur	
Eintragung	in	das	Handelsregister	anzumelden.

8.  Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2010/II zum Zwecke der Ausgabe 
von Aktien an Mitarbeiter, Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/II und 
entsprechende Satzungsänderung
Das	zum	Zwecke	der	Ausgabe	von	Aktien	an	Mitarbeiter	geschaffene		Genehmigte	
Kapital	2006/II	der		Allianz	SE	(§	2	Abs.	4	der	Satzung	der		Allianz	SE)	ist	teil
weise	ausgenutzt	worden	und	beträgt	derzeit	EUR	5.880.296,96	(ursprünglich	
EUR	15.000.000).	Das	Genehmigte	Kapital	2006/II	läuft	noch	bis	zum	7.	Februar	2011.	
Daher	soll	ein	neues	genehmigtes	Kapital	zur	Ausgabe	von	Aktien	an	Mitarbeiter	
geschaffen	werden	(Genehmigtes	Kapital	2010/II).	Das	Genehmigte	Kapital	2006/II	
soll	mit	Wirksamwerden	des	Genehmigten	Kapitals	2010/II	aufgehoben	werden.

Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	daher	vor	zu	beschließen:

a)	 	Der	Vorstand	wird	ermächtigt,	das	Grundkapital	der	Gesellschaft	bis	zum	
4.	Mai	2015	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	durch	Ausgabe	neuer,	auf	den	
Namen	lautender	Stückaktien	gegen	Bareinlagen	einmalig	oder	mehrmals	um	
bis	zu	insgesamt	EUR	15.000.000	zu	erhöhen	(Genehmigtes	Kapital	2010/II).	
Der	Vorstand	kann	das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	mit	Zustimmung	des	Aufsichts
rats	ausschließen,	um	die	neuen	Aktien	an	Mitarbeiter	der		Allianz	SE	und	ihrer	
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Konzerngesellschaften	auszugeben.	Der	Vorstand	wird	ferner	ermächtigt,	mit	
Zustimmung	des	Aufsichtsrats	Spitzenbeträge	vom	Bezugsrecht	der	Aktionäre	
auszunehmen.

Der	Vorstand	wird	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	den	weiteren	
Inhalt	der	Aktienrechte	und	die	Bedingungen	der	Aktienausgabe	festzulegen.

b)	 §	2	Abs.	4	der	Satzung	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

„2.4	Der	Vorstand	ist	ermächtigt,	das	Grundkapital	der	Gesellschaft	bis	zum	
4.	Mai	2015	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	durch	Ausgabe	neuer,	auf	den	
Namen	lautender	Stückaktien	gegen	Bareinlagen	einmalig	oder	mehrmals	um	
bis	zu	insgesamt	EUR	15.000.000	zu	erhöhen	(Genehmigtes	Kapital	2010/II).	Der	
Vorstand	kann	das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	mit	Zustimmung	des	Aufsichts
rats	ausschließen,	um	die	neuen	Aktien	an	Mitarbeiter	der		Allianz	SE	und	ihrer	
Konzerngesellschaften	auszugeben.	Der	Vorstand	ist	ferner	ermächtigt,	mit	
Zustimmung	des	Aufsichtsrats	Spitzenbeträge	vom	Bezugsrecht	der	Aktionäre	
auszunehmen.

Der	Vorstand	ist	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	den	weiteren	
Inhalt	der	Aktienrechte	und	die	Bedingungen	der	Aktienausgabe	festzulegen.“

c)	 	Das	von	der	Hauptversammlung	am	8.	Februar	2006	zu		Tagesordnungspunkten	1	
und	4	beschlossene,	in	Höhe	eines	Betrags	von	EUR	5.880.296,96	noch	vor
handene	Genehmigte	Kapital	2006/II	gemäß	§	2	Abs.	4	der	Satzung	wird	mit	
Wirksamwerden	des	neuen	Genehmigten	Kapitals	2010/II	aufgehoben.

d)	 	Der	Vorstand	wird	angewiesen,	den	Beschluss	über	die	Aufhebung	des	Geneh
migten	Kapitals	2006/II	so	zur	Eintragung	ins	Handelsregister	anzumelden,	
dass	die	Aufhebung	nur	eingetragen	wird,	wenn	gleichzeitig	das	unter	lit.	a)	
und	b)	dieses	Tagesordnungspunktes	zu	beschließende	neue	Genehmigte	
Kapital	2010/II	eingetragen	wird.	Der	Vorstand	wird	ermächtigt,	das	Genehmigte	
Kapital	2010/II	unabhängig	von	den	übrigen	Beschlüssen	der	Hauptversammlung	
zur		Eintragung	in	das	Handelsregister	anzumelden.
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9. 	Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen sowie Wandelgenussrechten, Schaffung eines Bedingten 
Kapitals 2010, Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von 
Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, Aufhebung des Bedingten Kapitals 
2006 und entsprechende Satzungsänderung
Der	Vorstand	wurde	durch	Beschluss	der	Hauptversammlung	vom	8.	Februar	2006	
zu	Tagesordnungspunkt	5	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	bis	zum	
7.	Februar	2011	einmalig	oder	mehrmals	Schuldverschreibungen	mit		Wandel	
oder	Optionsrechten	auf	Aktien	der	Gesellschaft	im	Nennbetrag	von	bis	zu	
EUR	10.000.000.000	auszugeben.	Zur	Bedienung	der	Wandel	oder	Optionsrechte	
wurde	ein	Bedingtes	Kapital	2006	in	Höhe	von	EUR	250.000.000	geschaffen.	Von	der	
Ermächtigung	wurde	bis	zum	Tag	der	Veröffentlichung	der	Einladung	zur	Hauptver
sammlung	vom	5.	Mai	2010	kein	Gebrauch	gemacht.	Aufgrund	des	Auslaufens	der	
bisherigen	Ermächtigung	soll	eine	neue	Ermächtigung	geschaffen	und	die	bisherige	
Ermächtigung	aufgehoben	werden.	Dementsprechend	soll	auch	ein	neues	beding
tes	Kapital	(Bedingtes	Kapital	2010)	geschaffen	werden	und	unter	Berücksichtigung	
der	Nichtausnutzung	der	bisherigen	Ermächtigung	das	Bedingte	Kapital	2006	
aufgehoben	werden.

Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	daher	vor	zu	beschließen:

a)	 	Ermächtigung	zur	Ausgabe	von	Wandelschuldverschreibungen,	Optionsschuld
verschreibungen	und	Wandelgenussrechten

aa)	 Nennbetrag,	Ermächtigungszeitraum,	Aktienzahl

	 	 	Der	Vorstand	der		Allianz	SE	wird	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichts
rats	bis	zum	4.	Mai	2015	einmalig	oder	mehrmals	auf	den	Inhaber	oder	
Namen	lautende	Wandelschuldverschreibungen,	Optionsschuldverschrei
bungen	und/oder	Wandelgenussrechte	(nachstehend	gemeinsam	„Schuld
verschreibungen“)	im	Nennbetrag	von	bis	zu	EUR	10.000.000.000	mit	oder	
ohne	Laufzeitbegrenzung	zu	begeben	und	den	Gläubigern	von	Schuldver
schreibungen	Wandlungs	bzw.	Optionsrechte	auf	Aktien	der	Gesellschaft	
mit	einem	anteiligen	Betrag	des	Grundkapitals	von	bis	zu	EUR	250.000.000	
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nach	näherer	Maßgabe	der	Anleihebedingungen	der	Schuldverschreibungen	
zu	gewähren.	Die	Ausgabe	von	Schuldverschreibungen	kann	auch	gegen	
Erbringung	einer	Sachleistung	erfolgen.

	 	 	Die	Schuldverschreibungen	können	außer	in	Euro	auch	–	unter	Begrenzung	
auf	den	entsprechenden	EuroGegenwert	–	in	der	gesetzlichen	Währung	
eines	OECDLandes	begeben	werden.	Sie	können	auch	durch	Konzernunter
nehmen	der	Gesellschaft	begeben	werden;	in	diesem	Fall	wird	der	Vorstand	
ermächtigt,	für	die	Gesellschaft	die	Garantie	für	die	Schuldverschreibungen	
zu	übernehmen	und	den	Gläubigern	solcher	Schuldverschreibungen	Wand
lungs	bzw.	Optionsrechte	auf	Aktien	der	Gesellschaft	zu	gewähren.

bb)	 Bezugsrechtsgewährung,	Bezugsrechtsausschluss

	 	 	Den	Aktionären	steht	grundsätzlich	ein	Bezugsrecht	auf	die	Schuldver
schreibungen	zu.	Die	Schuldverschreibungen	können	auch	von	einem	oder	
mehreren	Kreditinstituten	mit	der	Verpflichtung	übernommen	werden,	sie	
den	Aktionären	zum	Bezug	anzubieten.	Der	Vorstand	wird	jedoch	ermäch
tigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	auf	
die	Schuldverschreibungen	auszuschließen

	 	 –	 für	Spitzenbeträge;

	 	 –	 	soweit	es	erforderlich	ist,	um	den	Inhabern	von	Wandlungs	oder	Options
rechten	auf	Aktien	der	Gesellschaft	bzw.	den	Gläubigern	von	mit	Wand
lungspflichten	ausgestatteten	Wandelschuldverschreibungen	und/oder	
Wandelgenussrechten	ein	Bezugsrecht	in	dem	Umfang	zu	gewähren,	wie	
es	ihnen	nach	Ausübung	dieser	Rechte	bzw.	nach	Erfüllung	der	Wand
lungspflichten	zustünde;

	 	 –	 	sofern	sie	gegen	bar	ausgegeben	werden	und	der	Ausgabepreis	den	
nach	anerkannten	finanzmathematischen	Grundsätzen	ermittelten	
theoretischen	Marktwert	der	Schuldverschreibungen	nicht	wesentlich	
unterschreitet.	Diese	Ermächtigung	zum	Bezugsrechtsausschluss	gilt	
jedoch	nur	für	Schuldverschreibungen	mit	Rechten	auf	Aktien,	auf	die	ein	
anteiliger	Betrag	des	Grundkapitals	von	insgesamt	nicht	mehr	als	10	%	des	
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Grundkapitals	entfällt,	und	zwar	weder	im	Zeitpunkt	des	Wirksamwerdens	
noch	im	Zeitpunkt	der	Ausübung	dieser	Ermächtigung.	Auf	diese	Begren
zung	ist	die	Veräußerung	eigener	Aktien	anzurechnen,	sofern	sie	während	
der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	
gemäß	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	erfolgt.	Ferner	sind	auf	diese	Begrenzung	
diejenigen	Aktien	anzurechnen,	die	während	der	Laufzeit	dieser	Ermächti
gung	aus	genehmigtem	Kapital	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	gemäß	
§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgegeben	werden;

	 	 –	 	soweit	sie	gegen	Sachleistung	ausgegeben	werden,	sofern	der	Wert	der	
Sachleistung	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zu	dem	nach	vorstehen
dem	Spiegelstrich	zu	ermittelnden	Marktwert	der	Schuldverschreibungen	
steht.

	 	 	Die	Summe	der	Aktien,	die	unter	Schuldverschreibungen	auszugeben	
sind,	welche	nach	dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	
ausgegeben	wurden,	darf	einen	anteiligen	Betrag	des	Grundkapitals	von	EUR	
232.396.800	(entsprechend	20	%	des	derzeitigen	Grundkapitals)	nicht	über
steigen.	Auf	diese	Grenze	sind	Aktien	anzurechnen,	die	während	der	Laufzeit	
dieser	Ermächtigung	aus	dem	Genehmigten	Kapital	2010/I	unter	Ausschluss	
des	Bezugsrechts	ausgegeben	wurden.

cc)	 Wandlungsrecht,	Wandlungspflicht

	 	 	Im	Falle	der	Ausgabe	von	Schuldverschreibungen	mit	Wandlungsrecht	
können	die	Gläubiger	ihre	Schuldverschreibungen	nach	Maßgabe	der	
Anleihebedingungen	in	Aktien	der	Gesellschaft	umtauschen.	Der	anteilige	
Betrag	am	Grundkapital	der	bei	Wandlung	auszugebenden	Aktien	darf	den	
Nennbetrag	der	Wandelschuldverschreibung	bzw.	des	Wandelgenussrechts	
nicht	übersteigen.	Das	Umtauschverhältnis	ergibt	sich	aus	der	Division	des	
Nennbetrags	einer	Schuldverschreibung	durch	den	festgesetzten	Wand
lungspreis	für	eine	Aktie	der	Gesellschaft.	Das	Umtauschverhältnis	kann	sich	
auch	durch	Division	des	unter	dem	Nennbetrag	liegenden	Ausgabepreises	
einer	Schuldverschreibung	durch	den	festgesetzten	Wandlungspreis	für	eine	
Aktie	der	Gesellschaft	ergeben.	Das	Umtauschverhältnis	kann	auf	eine	ganze	
Zahl	auf	oder	abgerundet	werden;	ferner	kann	eine	in	bar	zu	leistende	
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Zuzahlung	festgelegt	werden.	Im	Übrigen	kann	vorgesehen	werden,	dass	
Spitzen	zusammengelegt	und/oder	in	Geld	ausgeglichen	werden.	Die	An
leihebedingungen	können	auch	ein	variables	Umtauschverhältnis	vorsehen.

	 	 	Die	Anleihebedingungen	können	auch	eine	Wandlungspflicht	vorsehen.	In	
diesem	Fall	kann	die	Gesellschaft	in	den	Anleihebedingungen	berechtigt	
werden,	eine	etwaige	Differenz	zwischen	dem	Nennbetrag	der	Wandel
schuldverschreibungen	bzw.	des	Wandelgenussrechts	und	dem	Produkt	aus	
dem	Umtauschverhältnis	und	einem	in	den	Anleihebedingungen	näher	zu	
bestimmenden	Börsenpreis	der	Aktien	zum	Zeitpunkt	des	Pflicht	umtauschs	
ganz	oder	teilweise	in	bar	auszugleichen.	Als	Börsenpreis	ist	bei	der	Be
rechnung	im	Sinne	des	vorstehenden	Satzes	mindestens	80	%	des	für	die	
Untergrenze	des	Wandlungspreises	gemäß	lit.	ee)	relevanten	Börsenkurses	
der	Aktie	anzusetzen.

dd)	 Optionsrecht

	 	 	Im	Falle	der	Ausgabe	von	Optionsschuldverschreibungen	werden	jeder	
Schuldverschreibung	ein	oder	mehrere	Optionsscheine	beigefügt,	die	den	
Inhaber	nach	näherer	Maßgabe	der	vom	Vorstand	festzulegenden	Options
bedingungen	zum	Bezug	von	Aktien	der	Gesellschaft	berechtigen.	Der	
anteilige	Betrag	am	Grundkapital	der	je	Schuldverschreibung	zu	beziehen
den	Aktien	darf	den	Nennbetrag	der	Optionsschuldverschreibung	nicht	
übersteigen.

ee)	 Wandlungs/Optionspreis

	 	 	Der	jeweils	festzusetzende	Wandlungs	bzw.	Optionspreis	für	eine	Aktie	
muss	entweder	mindestens	80	%	des	durchschnittlichen	Schlusskurses	
der	Aktie	der		Allianz	SE	im	XetraHandel	(oder	einem	entsprechenden	
Nachfolgesystem)	an	den	zehn	Börsenhandelstagen	in	Frankfurt	am	Main	
vor	dem	Tag	der	Beschlussfassung	durch	den	Vorstand	über	die	Begebung	
der	Schuldverschreibungen	betragen	oder	mindestens	80	%	des	durch
schnittlichen	Schlusskurses	der	Aktie	der		Allianz	SE	im	XetraHandel	(oder	
einem	entsprechenden	Nachfolgesystem)	während	der	Tage,	an	denen	
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die	Bezugsrechte	an	der	Wertpapierbörse	Frankfurt	gehandelt	werden,	mit	
Ausnahme	der	beiden	letzten	Börsenhandelstage	des	Bezugsrechtshandels,	
entsprechen.

	 	 	Unbeschadet	des	§	9	Abs.	1	AktG	können	die	Anleihebedingungen	der	
Schuldverschreibungen	Verwässerungsschutzklauseln	für	den	Fall	vorsehen,	
dass	die	Gesellschaft	während	der	Wandlungs	oder	Optionsfrist	unter	
Einräumung	eines	Bezugsrechts	an	ihre	Aktionäre	das	Grundkapital	erhöht	
oder	weitere	Wandelanleihen,	Optionsanleihen	oder	Wandelgenussrechte	
begibt	bzw.	sonstige	Optionsrechte	gewährt	oder	garantiert	und	den	
Inhabern	von	Wandlungs	oder	Optionsrechten	kein	Bezugsrecht	in	dem	
Umfang	eingeräumt	wird,	wie	es	ihnen	nach	Ausübung	der	Wandlungs	
oder	Optionsrechte	bzw.	der	Erfüllung	einer	Wandlungspflicht	zustünde.	Die	
Bedingungen	können	auch	für	andere	Maßnahmen	der	Gesellschaft,	die	zu	
einer	Verwässerung	des	Werts	der	Wandlungs	bzw.	Optionsrechte	führen	
können,	eine	wertwahrende	Anpassung	des	Wandlungs	bzw.	Optionsprei
ses	vorsehen.	In	jedem	Fall	darf	der	anteilige	Betrag	am	Grundkapital	der	je	
Schuldverschreibung	zu	beziehenden	Aktien	den	Nennbetrag	der	Schuldver
schreibung	nicht	übersteigen.

ff )	 Weitere	Gestaltungsmöglichkeiten

	 	 	Die	Anleihebedingungen	können	jeweils	festlegen,	dass	im	Falle	der	Wand
lung	bzw.	Optionsausübung	auch	eigene	Aktien	der	Gesellschaft	gewährt	
werden	können.	Ferner	kann	vorgesehen	werden,	dass	die	Gesellschaft	den	
Wandlungs	bzw.	Optionsberechtigten	nicht	Aktien	der	Gesellschaft	ge
währt,	sondern	den	Gegenwert	in	Geld	zahlt.	In	den	Anleihebedingungen	der	
Schuldverschreibungen	kann	außerdem	vorgesehen	werden,	dass	die	Zahl	
der	bei	Ausübung	der	Options	oder	Wandlungsrechte	oder	nach	Erfüllung	
der	Wandlungspflichten	zu	beziehenden	Aktien	bzw.	ein	diesbezügliches	
Umtauschrecht	variabel	sind	und/oder	der	Options	bzw.	Wandlungspreis	
innerhalb	einer	vom	Vorstand	festzulegenden	Bandbreite	in	Abhängigkeit	
von	der	Entwicklung	des	Aktienkurses	oder	als	Folge	von	Verwässerungs
schutzbestimmungen	während	der	Laufzeit	verändert	werden	kann.
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gg)	 Ermächtigung	zur	Festlegung	der	weiteren	Anleihebedingungen

	 	 	Der	Vorstand	wird	ermächtigt,	die	weiteren	Einzelheiten	der	Ausgabe	und	
Ausstattung	der	Schuldverschreibungen,	insbesondere	Zinssatz,	Ausgabe
kurs,	Laufzeit	und	Stückelung,	Wandlungs	bzw.	Optionspreis	und	den	
Wandlungs	bzw.	Optionszeitraum	festzusetzen	bzw.	im	Einvernehmen	mit	
den	Organen	der	die	Schuldverschreibungen	begebenden	Konzernunter
nehmen	festzulegen.

b)	 Bedingte	Kapitalerhöhung

Das	Grundkapital	wird	um	bis	zu	EUR	250.000.000	durch	Ausgabe	von	bis	zu	
97.656.250	neuen,	auf	den	Namen	lautenden	Stückaktien	mit	Gewinnberech
tigung	ab	Beginn	des	Geschäftsjahres	ihrer	Ausgabe	bedingt	erhöht	(Bedingtes	
Kapital	2010).	Die	bedingte	Kapitalerhöhung	dient	der	Gewährung	von	Aktien	
an	die	Gläubiger	von	Schuldverschreibungen,	die	gemäß	vorstehender	Ermäch
tigung	begeben	werden,	soweit	die	Ausgabe	gegen	bar	erfolgt	ist.

Die	Ausgabe	der	neuen	Aktien	erfolgt	zu	dem	nach	Maßgabe	der	vorstehen
den	Ermächtigung	jeweils	festzulegenden	Wandlungs	oder	Optionspreis.	Die	
bedingte	Kapitalerhöhung	ist	nur	insoweit	durchzuführen,	wie	von	Wandlungs	
oder	Optionsrechten	aus	gegen	bar	ausgegebenen	Schuldverschreibungen	
Gebrauch	gemacht	wird	oder	Wandlungspflichten	aus	solchen	Schuldverschrei
bungen	erfüllt	werden	und	soweit	die	Wandlungs	oder	Optionsrechte	bzw.	
Wandlungspflichten	nicht	durch	eigene	Aktien,	durch	Aktien	aus	genehmigtem	
Kapital	oder	durch	andere	Leistungen	bedient	werden.

Der	Vorstand	wird	ermächtigt,	die	weiteren	Einzelheiten	der	Durchführung	der	
bedingten	Kapitalerhöhung	festzusetzen.

c)	 	Aufhebung	der	nicht	ausgenutzten	Ermächtigung	vom	8.	Februar	2006	und	
entsprechende	Aufhebung	des	Bedingten	Kapitals	2006

Die	von	der	Hauptversammlung	am	8.	Februar	2006	zu	Tagesordnungspunkt	5	
beschlossene	Ermächtigung	zur	Ausgabe	von	Wandel	und/oder	Optionsschuld
verschreibungen	wird	aufgehoben.	Das	Bedingte	Kapital	2006	gemäß	§	2	Abs.	6	
der	Satzung	wird	dementsprechend	aufgehoben.	Diese	Aufhebungen	werden	
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erst	wirksam,	sobald	die	neue	Ermächtigung	zur	Ausgabe	von	Wandel	und/oder	
Optionsschuldverschreibungen	sowie	von	Wandelgenussrechten	gemäß	dem	zu	
lit.	a)	gefassten	Beschluss	sowie	das	neue	Bedingte	Kapital	2010	gemäß	dem	zu	
lit.	b)	gefassten	Beschluss	wirksam	geworden	sind.

d)	 Satzungsänderung

aa)	 	§	2	Abs.	6	der	Satzung	(Bedingtes	Kapital	2006)	wird	aufgrund	der	Auf
hebung	des	Bedingten	Kapitals	2006	aufgehoben.

bb)	 	Für	das	Bedingte	Kapital	2010	wird	in	§	2	Abs.	5	der	Satzung	folgende	
	Regelung	eingefügt:

	 	 	„2.5	Das	Grundkapital	ist	um	bis	zu	EUR	250.000.000	durch	Ausgabe	von	bis	
zu	97.656.250	neuen,	auf	den	Namen	lautenden	Stückaktien	mit	Gewinn
berechtigung	ab	Beginn	des	Geschäftsjahres	ihrer	Ausgabe	bedingt	erhöht	
(Bedingtes	Kapital	2010).	Die	bedingte	Kapitalerhöhung	wird	nur	insoweit	
durchgeführt,	wie	die	Inhaber	von	Wandlungs	oder	Optionsrechten	aus	
Schuldverschreibungen,	die	die		Allianz	SE	oder	deren	Konzernunternehmen	
aufgrund	des	Ermächtigungsbeschlusses	der	Hauptversammlung	vom	
5.	Mai	2010	gegen	bar	ausgegeben	haben,	ihre	Wandlungs	oder	Options
rechte	ausüben	oder	Wandlungspflichten	aus	solchen	Schuldverschreibun
gen	erfüllt	werden	und	soweit	die	Wandlungs	oder	Optionsrechte	bzw.	
Wandlungspflichten	nicht	durch	eigene	Aktien,	durch	Aktien	aus	genehmig
tem	Kapital	oder	durch	andere	Leistungen	bedient	werden.	Der	Vorstand	
ist	ermächtigt,	die	weiteren	Einzelheiten	der	Durchführung	der	bedingten	
Kapitalerhöhung	festzusetzen.“

e)	 Handelsregisteranmeldung,	Ermächtigung	zur	Satzungsanpassung

Um	sicherzustellen,	dass	die	Aufhebung	des	bisherigen	Bedingten	Kapitals	
2006	nicht	wirksam	wird,	ohne	dass	an	seine	Stelle	das	neue	Bedingte	Kapital	
2010	gemäß	vorstehendem	Beschluss	tritt,	wird	der	Vorstand	angewiesen,	die	
Aufhebung	des	Bedingten	Kapitals	2006	so	zur	Eintragung	ins	Handelsregister	
anzumelden,	dass	die	Herabsetzung	nur	eingetragen	wird,	wenn	gleichzeitig	
das	neue	Bedingte	Kapital	2010	eingetragen	wird.
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Der	Vorstand	wird	ermächtigt,	das	Bedingte	Kapital	2010	unabhängig	von	den	
	übrigen	Beschlüssen	der	Hauptversammlung	zur	Eintragung	in	das	Handels
register	anzumelden.

Der	Aufsichtsrat	wird	ermächtigt,	die	Fassung	der	Satzung	entsprechend	der	
jeweiligen	Ausgabe	der	Bezugsaktien	anzupassen	sowie	alle	sonstigen	damit	in	
Zusammenhang	stehenden	Anpassungen	der	Satzung	vorzunehmen,	die	nur	die	
Fassung	betreffen.	Entsprechendes	gilt	im	Falle	der	Nichtausnutzung	der	Ermäch
tigung	zur	Ausgabe	von	Schuldverschreibungen	nach	Ablauf	des	Ermächtigungs
zeitraums	sowie	im	Falle	der	Nichtausnutzung	des	Bedingten	Kapitals	2010	nach	
Ablauf	der	Fristen	für	die	Ausübung	von	Wandel	und	Optionsrechten	bzw.	für	
die	Erfüllung	von	Wandlungspflichten.

10. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels
Die	von	der	ordentlichen	Hauptversammlung	am	29.	April	2009	gemäß	§	71	Abs.	1	
Nr.	7	AktG	beschlossene	Ermächtigung	zum	Erwerb	eigener	Aktien	zum	Zwecke	
des	Wertpapierhandels	ist	bis	zum	28.	Oktober	2010	befristet.	Die	Ermächtigung	
soll	daher	erneuert	werden.	Die	Laufzeit	der	Ermächtigung	soll	gemäß	der	neuen	
gesetzlichen	Möglichkeit	5	Jahre	betragen.

Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	daher	vor	zu	beschließen:

a)	 	Im	Mehrheitsbesitz	der		Allianz	SE	stehende	in	oder	ausländische	Kreditinstitute	
im	Sinne	des	§	71	Abs.	1	Nr.	7	AktG	werden	ermächtigt,	eigene	Aktien	der	Gesell
schaft	zum	Zwecke	des	Wertpapierhandels	zu	erwerben	und	zu	veräußern.	Die	
erworbenen	Aktien	dürfen	zusammen	mit	anderen	eigenen	Aktien,	die	sich	im	
Besitz	der	Gesellschaft	befinden	oder	ihr	nach	den	§§	71	a	ff.	AktG	zuzurechnen	
sind,	zu	keinem	Zeitpunkt	10	%	des	Grundkapitals	übersteigen.

b)	 	Aufgrund	dieses	Beschlusses	dürfen	Aktien	nur	erworben	werden,	wenn	der	
Gegenwert	je	Aktie	den	Mittelwert	der	Aktienkurse	(Schlusskurs	im	XetraHandel	
bzw.	einem	vergleichbaren	Nachfolgesystem)	der		Allianz	SE	an	den	dem	Erwerb	
vorausgehenden	drei	Börsentagen	in	Frankfurt	am	Main	um	nicht	mehr	als	10	%	
übersteigt	und	um	nicht	mehr	als	10	%	unterschreitet.
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c)	 	Der	Bestand	der	zu	diesem	Zweck	erworbenen	Aktien	darf	am	Ende	jeden	Tages	
5	%	des	Grundkapitals	der		Allianz	SE	nicht	übersteigen.

d)	 	Diese	Ermächtigung	gilt	bis	4.	Mai	2015.	Die	derzeit	bestehende,	durch	die	Haupt
versammlung	am	29.	April	2009	erteilte	und	bis	zum	28.	Oktober	2010	befristete	
Ermächtigung	zum	Erwerb	eigener	Aktien	zum	Zwecke	des	Wertpapierhandels	
wird	mit	Wirksamwerden	der	neuen	Ermächtigung	aufgehoben.

11. 	Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu sonstigen 
Zwecken
Die	dem	Vorstand	durch	die	ordentliche	Hauptversammlung	am	29.	April	2009	
gemäß	§	71	Abs.	1	Nr.	8	AktG	erteilte	Ermächtigung	zum	Erwerb	eigener	Aktien	ist	
bis	zum	28.	Oktober	2010	befristet.	Die	Ermächtigung	soll	daher	erneuert		werden.	
Der	Beschlussvorschlag	regelt	die	Möglichkeiten	der	Gesellschaft	sowohl	im	Hinblick	
auf	die	Modalitäten	des	Erwerbs	eigener	Aktien	als	auch	im	Hinblick	auf	ihre	
anschließende	Verwendung.	Die	Laufzeit	der	Ermächtigung	soll	gemäß	der	neuen	
gesetzlichen	Möglichkeit	5	Jahre	betragen.

Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	vor	zu	beschließen:

a)	 	Die		Allianz	SE	wird	ermächtigt,	eigene	Aktien	bis	zu	insgesamt	10	%	des	derzei
tigen	Grundkapitals	der		Allianz	SE	zu	erwerben;	die	erworbenen	Aktien	dürfen	
zusammen	mit	anderen	eigenen	Aktien,	die	sich	im	Besitz	der		Allianz	SE	befinden	
oder	ihr	nach	den	§§	71	a	ff.	AktG	zuzurechnen	sind,	zu	keinem	Zeitpunkt	10	%	
des	Grundkapitals	übersteigen.	Die	Ermächtigung	darf	nicht	zum	Zwecke	des	
Handels	in	eigenen	Aktien	ausgenutzt	werden.

b)	 	Die	Ermächtigung	kann	ganz	oder	in	Teilbeträgen,	einmalig	oder	mehrmals,	in	
Verfolgung	eines	oder	mehrerer	Zwecke	durch	die		Allianz	SE	ausgeübt	werden,	
aber	auch	durch	abhängige	oder	im	Mehrheitsbesitz	der		Allianz	SE	stehende	
Unternehmen	oder	für	ihre	oder	deren	Rechnung	durch	Dritte	durchgeführt	
	werden.	Die	Erwerbsermächtigung	gilt	bis	zum	4.	Mai	2015.	Die	in	der	ordent
lichen	Hauptversammlung	der	Gesellschaft	am	29.	April	2009	beschlossene	
Ermächtigung	zum	Erwerb	eigener	Aktien	zu	sonstigen	Zwecken	wird	mit	
Wirksamwerden	dieser	neuen	Ermächtigung	aufgehoben.
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c)	 	Der	Erwerb	erfolgt	nach	Wahl	des	Vorstands	(1)	über	die	Börse,	oder	(2)	mittels	
eines	öffentlichen	Kaufangebots,	oder	(3)	mittels	eines	öffentlichen	Angebots	
auf	Tausch	gegen	Aktien	eines	im	Sinne	von	§	3	Abs.	2	AktG	börsennotierten	
Unternehmens.

(1)	 	Erfolgt	der	Erwerb	der	Aktien	über	die	Börse,	darf	der	gezahlte	Gegenwert	je	
Aktie	(ohne	Erwerbsnebenkosten)	den	am	Börsenhandelstag	in	Frankfurt	am	
Main	durch	die	Eröffnungsauktion	ermittelten	Kurs	im	XetraHandel	(oder	
einem	vergleichbaren	Nachfolgesystem)	um	nicht	mehr	als	10	%	überschrei
ten	und	um	nicht	mehr	als	10	%	unterschreiten.

(2)	 	Erfolgt	der	Erwerb	über	ein	öffentliches	Kaufangebot,	dürfen	der	gebotene	
Kaufpreis	oder	die	Grenzwerte	der	Kaufpreisspanne	je	Aktie	(ohne	Erwerbs
nebenkosten)	den	Schlusskurs	im	XetraHandel	(oder	einem	vergleichbaren	
Nachfolgesystem)	am	dritten	Börsenhandelstag	in	Frankfurt	am	Main	vor	
dem	Tag	der	öffentlichen	Ankündigung	des	Angebots	um	nicht	mehr	als	10	%	
überschreiten	und	um	nicht	mehr	als	20	%	unterschreiten.	Ergeben	sich	nach	
der	Veröffentlichung	eines	öffentlichen	Kaufangebots	nicht	unerhebliche	
Abweichungen	des	maßgeblichen	Kurses,	so	kann	das	Angebot	angepasst	
werden.	In	diesem	Fall	wird	auf	den	Kurs	am	dritten	Börsenhandelstag	in	
Frankfurt	am	Main	vor	der	öffentlichen	Ankündigung	einer	etwaigen	Anpas
sung	abgestellt.

	 	 	Das	Volumen	kann	begrenzt	werden.	Sofern	das	Kaufangebot		überzeichnet	
ist,	muss	die	Annahme	im	Verhältnis	der	jeweils	angedienten	Aktien	
	erfolgen;	das	Recht	der	Aktionäre,	ihre	Aktien	im	Verhältnis	ihrer	Beteili
gungsquoten	anzudienen,	wird	insoweit	ausgeschlossen.	Eine	bevorrech
tigte	Annahme	geringer	Stückzahlen	bis	zu	100	Stück	angedienter	Aktien	
je		Aktionär	kann	vorgesehen	werden.	Das	Kaufangebot	kann	weitere	
	Bedingungen	vorsehen.

(3)	 	Erfolgt	der	Erwerb	über	ein	öffentliches	Angebot	auf	Tausch	von	Aktien	
der		Allianz	SE	gegen	Aktien	eines	im	Sinne	von	§	3	Abs.	2	AktG	börsen
notierten	Unternehmens	(„Tauschaktien“),	so	kann	ein	bestimmtes	Tausch
verhältnis	festgelegt	oder	auch	im	Wege	des	Auktionsverfahrens	bestimmt	
	werden.	Dabei	kann	eine	Barleistung	als	weitere	den	angebotenen	Tausch	
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	ergänzende	Kaufpreiszahlung	oder	zur	Abgeltung	von	Spitzenbeträgen	
erfolgen.	Bei	jedem	dieser	Verfahren	für	den	Tausch	dürfen	der	Tauschpreis	
bzw.	die	maßgeblichen	Grenzwerte	der	Tauschpreisspanne	in	Form	einer	
oder	mehrerer	Tauschaktien	und	rechnerischer	Bruchteile,	einschließlich	
	etwaiger	Bar	oder	Spitzenbeträge	(ohne	Erwerbsnebenkosten),	den	
maßgeblichen	Wert	einer	Aktie	der		Allianz	SE	um	nicht	mehr	als	10	%	über
schreiten	und	um	nicht	mehr	als	20	%	unterschreiten.

	 	 	Als	Basis	für	die	Berechnung	des	maßgeblichen	Werts	ist	dabei	für	jede	Aktie	
der		Allianz	SE	und	für	jede	Tauschaktie	jeweils	der	Schlusskurs	im	Xetra
Handel	(falls	kein	Handel	im	XetraSystem	erfolgt,	in	dem	im	jeweiligen	
Marktsegment	eingesetzten	und	dem	XetraHandelssystem	am	nächsten	
kommenden	Handelssystem)	am	dritten	Börsenhandelstag	in	Frankfurt	am	
Main	vor	der	öffentlichen	Ankündigung	des	Tauschangebots	anzusetzen.	
Ergeben	sich	nach	der	Veröffentlichung	eines	öffentlichen	Tauschangebots	
nicht	unerhebliche	Abweichungen	der	maßgeblichen	Kurse,	so	kann	das	
Angebot	angepasst	werden.	In	diesem	Fall	wird	auf	die	jeweiligen	Kurse	am	
dritten	Börsenhandelstag	in	Frankfurt	am	Main	vor	der	öffentlichen	Ankündi
gung	einer	etwaigen	Anpassung	abgestellt.

	 	 	Das	Volumen	kann	begrenzt	werden.	Sofern	das	Tauschangebot	überzeich
net	ist,	muss	die	Annahme	im	Verhältnis	der	jeweils	angedienten	Aktien	
erfolgen;	das	Recht	der	Aktionäre,	ihre	Aktien	im	Verhältnis	ihrer	Beteili
gungsquoten	anzudienen,	wird	insoweit	ausgeschlossen.	Eine	bevorrech
tigte	Annahme	geringer	Stückzahlen	bis	zu	100	Stück	angedienter	Aktien	
je	Aktionär	kann	vorgesehen	werden.	Das	Tauschangebot	kann	weitere	
Bedingungen	vorsehen.

d)	 	Der	Vorstand	wird	ermächtigt,	Aktien	der	Gesellschaft,	die	aufgrund	dieser	
	Ermächtigung	erworben	werden,	zu	allen	gesetzlich	zulässigen	Zwecken,	ins
besondere	auch	zu	den	folgenden	zu	verwenden:

(1)	 	Sie	können	auch	in	anderer	Weise	als	über	die	Börse	oder	durch	ein	Angebot	
an	die	Aktionäre	veräußert	werden,	wenn	die	Aktien	gegen	Barzahlung	
zu		einem	Preis	veräußert	werden,	der	den	Börsenpreis	von	Aktien	der	
Gesellschaft	zum	Zeitpunkt	der	Veräußerung	nicht	wesentlich	unterschrei
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tet.	Diese	Ermächtigung	gilt	jedoch	nur	mit	der	Maßgabe,	dass	die	unter	
Ausschluss	des	Bezugsrechts	gemäß	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	veräußerten	
Aktien	insgesamt	10	%	des	Grundkapitals	nicht	überschreiten	dürfen,	und	
zwar	weder	im	Zeitpunkt	des	Wirksamwerdens	noch	im	Zeitpunkt	der	
Ausübung	dieser	Ermächtigung.	Auf	diese	Begrenzung	sind	diejenigen	
Aktien	anzurechnen,	die	während	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	aus	
genehmigtem	Kapital	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	gemäß	§	186	
Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgegeben	werden.	Ferner	sind	auf	diese	Begrenzung	
diejenigen	Aktien	anzurechnen,	die	zur	Bedienung	von	Schuldverschreibun
gen	(einschließlich	Genussrechten)	mit	Wandlungs	oder	Optionsrechten	
bzw.	einer	Wandlungspflicht	ausgegeben	wurden	bzw.	auszugeben	sind,	
sofern	die	Schuldverschreibungen	bzw.	Genussrechte	während	der	Laufzeit	
dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	in	entsprechender	
Anwendung	des	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgegeben	wurden.

(2)	 	Sie	können	gegen	Sachleistung	veräußert	werden,	insbesondere	auch	im	
Zusammenhang	mit	dem	Erwerb	von	Unternehmen	und	Unternehmens
beteiligungen.

(3)	 	Sie	können	zur	Einführung	von	Aktien	der	Gesellschaft	an	ausländischen	
Börsen	verwendet	werden,	an	denen	sie	bisher	nicht	zum	Handel	zugelassen	
sind.	Der	Preis,	zu	dem	diese	Aktien	an	weiteren	Börsen	eingeführt	werden,	
darf	den	Schlusskurs	im	XetraHandel	(oder	einem	vergleichbaren	Nach
folgesystem)	am	letzten	Börsenhandelstag	in	Frankfurt	am	Main	vor	der	
Platzierung	um	nicht	mehr	als	5	%	unterschreiten	(ohne	Nebenkosten).

(4)	 	Sie	können	zur	Erfüllung	von	Wandlungs	oder	Optionsrechten,	die	von	der	
Gesellschaft	oder	einer	Konzerngesellschaft	bei	der	Ausgabe	von	Schuld
verschreibungen	(einschließlich	Genussrechten)	eingeräumt	wurden,	oder	
zur	Erfüllung	von	Wandlungspflichten	aus	von	der	Gesellschaft	oder	einer	
Konzerngesellschaft	ausgegebenen	Schuldverschreibungen	(bzw.	Genuss
rechten)	verwendet	werden.
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(5)	 	Sie	können	bis	zu	einem	anteiligen	Grundkapitalbetrag	von	insgesamt	
höchstens	EUR	5.000.000	Personen,	die	in	einem	Arbeitsverhältnis	mit	
der		Allianz	SE	oder	einer	ihrer	Konzerngesellschaften	stehen,	zum	Erwerb	
angeboten	oder	übertragen	werden.

(6)	 	Bis	zu	84.920	Aktien	können	auch	zur	Erfüllung	der	Lieferpflichten	im	
Rahmen	des	von	der	ehemaligen	RIUNIONE	ADRIATICA	DI	SICURTÀ	S.p.	A.	
mit	Sitz	in	Mailand/Italien	(im	Folgenden:	RAS)	in	2005	aufgelegten	Aktien
optionsplans	verwandt	werden.	Dieser	Aktienoptionsplan	war	im	Rahmen	
der	Verschmelzung	der	RAS	auf		Allianz	AG	(jetzt		Allianz	SE)	angepasst	
worden.	Die	Berechtigten	hatten	mit	Wirksamwerden	der	Verschmelzung	
insgesamt	bis	zu	173.241	Optionen	auf	bis	zu	173.241	Aktien	der		Allianz	SE	
zum	Preis	von	EUR	93,99	je	Aktie	der		Allianz	SE	erhalten,	von	denen	noch	
84.920	bestehen.	Die	Optionen	sind	ausübbar	vom	1.	Februar	2008	bis	zum	
31.	Januar	2012.	Als	Voraussetzung	für	die	Ausübung	war	bestimmt	worden,	
dass	die	RAS	im	Geschäftsjahr	2005	mindestens	80	%	ihrer	Planziele	sowohl	
hinsichtlich	des	Wertzuwachses	gemäß	dem	EVA®Konzept	(economic	value	
added)	als	auch	hinsichtlich	des	Jahresüberschusses	nach	IAS	erreichte.	
Diese	Voraussetzung	wurde	erfüllt.	Bezugsberechtigt	aus	den	ausstehenden	
Optionen	sind	Führungskräfte	der	früheren	RAS,	die	nicht	Verwaltungsrats
mitglieder	der	RAS	waren	und	die	jetzt	für	die		Allianz	S.p.A.,	Triest,	Italien,	
oder	deren	Konzerngesellschaften	oder	für	die		Allianz	Gruppengesellschaft	
A.C.I.	F.		Allianz	Compagnia	Italiana	Finanziamenti	S.P.A.,	Triest,	Italien,	tätig	
sind.

(7)	 	Sie	können	eingezogen	werden,	ohne	dass	die	Einziehung	oder	ihre	
Durchführung	eines	weiteren	Hauptversammlungsbeschlusses	bedarf.	Die	
Einziehung	führt	zur	Kapitalherabsetzung.	Der	Vorstand	kann	abweichend	
davon	bestimmen,	dass	das	Grundkapital	bei	der	Einziehung	unverändert	
bleibt	und	sich	stattdessen	durch	die	Einziehung	der	Anteil	der	übrigen	
Aktien	am	Grundkapital	gemäß	§	8	Abs.	3	AktG	erhöht.	Der	Vorstand	ist	in	
diesem	Fall	zur	Anpassung	der	Angabe	der	Zahl	in	der	Satzung	ermächtigt.
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e)	 	Die	Ermächtigungen	unter	lit.	d)	erfassen	auch	die	Verwendung	von	
	Aktien	der	Gesellschaft,	die	aufgrund	früherer	Ermächtigungsbeschlüsse	nach	
§	71	Abs.	1	Nr.	8	AktG	erworben	wurden,	und	von	solchen	Aktien,	die	von	
	Konzerngesellschaften	oder	gemäß	§	71	d	Satz	5	AktG	erworben	wurden.

f)	 	Die	Ermächtigungen	unter	lit.	d)	können	einmalig	oder	mehrmals,	ganz	oder	
in	Teilen,	einzeln	oder	gemeinsam,	die	Ermächtigungen	gemäß	lit.	d),	(1),	(2),	
(4),	(5)	und	(6)	auch	durch	abhängige	oder	im	Mehrheitsbesitz	der		Allianz	SE	
stehende	Unternehmen	oder	auf	deren	Rechnung	oder	auf	Rechnung	der	
	Gesellschaft	handelnde	Dritte	ausgenutzt	werden.

g)	 	Das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	auf	diese	eigenen	Aktien	wird	insoweit	ausge
schlossen,	wie	diese	gemäß	der	vorstehenden	Ermächtigung	unter	lit.	d),	(1)	bis	
(6)	verwendet	werden.	Darüber	hinaus	wird	der	Vorstand	ermächtigt,	bei	einem	
Angebot	zum	Erwerb	eigener	Aktien	an	die	Aktionäre	den	Gläubigern	der	von	der	
Gesellschaft	oder	ihren	Konzerngesellschaften	ausgegebenen	Schuldverschrei
bungen	(einschließlich	Genussrechten)	mit	Wandlungs	oder	Optionsrechten	
bzw.	einer	Wandlungspflicht	ein	Bezugsrecht	auf	Aktien	in	dem	Umfang	zu	
gewähren,	wie	es	ihnen	nach	Ausübung	des	Wandlungs	oder	Optionsrechts	
bzw.	nach	Erfüllung	einer	Wandlungspflicht	zustünde;	in	diesem	Umfang	wird	
das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	auf	diese	eigenen	Aktien	ausgeschlossen.

12. 	Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien 
nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz
Ergänzend	zu	der	unter	Tagesordnungspunkt	11	zu	beschließenden	Ermächtigung	
zum	Erwerb	eigener	Aktien	nach	§	71	Abs.	1	Nr.	8	AktG	soll	die	Gesellschaft	ermäch
tigt	werden,	eigene	Aktien	auch	unter	Einsatz	von	Derivaten	zu	erwerben.

Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	vor	zu	beschließen:

a)	 	In	Ergänzung	der	von	der	Hauptversammlung	am	5.	Mai	2010	unter	Tages	
ordnungspunkt	11	beschlossenen	Ermächtigung	kann	der	Erwerb	eigener	Aktien	
gemäß	jener	Ermächtigung	auch	durch	(1)	die	Veräußerung	von		Optionen,	die	
die	Gesellschaft	bei	Ausübung	zum	Erwerb	von	Aktien	der		Allianz	SE		verpflichten	
(„PutOptionen“),	(2)	den	Erwerb	von	Optionen,	die	die	Gesellschaft	bei	
	Ausübung	zum	Erwerb	von	Aktien	der		Allianz	SE	berechtigen	(„CallOptionen“),	
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(3)	den	Abschluss	von	Kaufverträgen,	bei	denen	zwischen	Abschluss	des	Kauf
vertrags	über	Aktien	der		Allianz	SE	und	der	Erfüllung	durch	Lieferung	von	Aktien	
der		Allianz	SE	mehr	als	zwei	Börsentage	liegen	(„Terminkäufe“)	oder	(4)	den	
Einsatz	einer	Kombination	von	Put	und	CallOptionen	und	Terminkäufen	(alles	
im	Folgenden:	„Derivate“)	erfolgen.

b)	 	Alle	nach	dieser	Ermächtigung	veräußerten	PutOptionen,	erworbenen	Call
Optionen	und	abgeschlossenen	Terminkäufe	dürfen	sich	insgesamt	höchstens	
auf	eine	Anzahl	von	Aktien	beziehen,	die	einen	anteiligen	Betrag	von	5	%	des	
	derzeitigen	Grundkapitals	nicht	übersteigt.	Die	Laufzeit	der	einzelnen	Derivate	
darf	jeweils	höchstens	18	Monate	betragen,	muss	spätestens	am	4.	Mai	2015	
enden	und	muss	so	gewählt	werden,	dass	der	Erwerb	der		Allianz	Aktien	in	
Ausübung	oder	Erfüllung	der	Derivate	nicht	nach	dem	4.	Mai	2015	erfolgen	kann.

c)	 	Durch	die	Derivatebedingungen	muss	sichergestellt	sein,	dass	die	bei	Ausübung	
oder	Erfüllung	der	Derivate	an	die	Gesellschaft	zu	liefernden	Aktien	zuvor	
unter	Wahrung	des	Gleichbehandlungsgrundsatzes	über	die	Börse	zu	dem	im	
Zeitpunkt	des	börslichen	Erwerbs	aktuellen	Kurs	im	XetraHandel	(oder	einem	
vergleichbaren	Nachfolgesystem)	erworben	worden	sind.

d)	 	Der	in	dem	Derivat	vereinbarte	Preis	(ohne	Erwerbsnebenkosten)	für	den	Erwerb	
einer	Aktie	bei	Ausübung	von	Optionen	oder	Erfüllung	von	Terminkäufen	darf	
den	am	Tag	des	Abschlusses	des	Derivatgeschäfts	durch	die	Eröffnungsauktion	
ermittelten	Kurs	für	Aktien	der	Gesellschaft	im	XetraHandel	(oder	einem	
vergleichbaren	Nachfolgesystem)	um	nicht	mehr	als	10	%	überschreiten	und	
um	nicht	mehr	als	10	%	unterschreiten.	Der	von	der	Gesellschaft	für	Optionen	
gezahlte	Erwerbspreis	darf	nicht	wesentlich	über	und	der	von	der	Gesellschaft	
vereinnahmte	Veräußerungspreis	für	Optionen	nicht	wesentlich	unter	dem	
nach	anerkannten	finanzmathematischen	Methoden	ermittelten	theoretischen	
Marktwert	der	jeweiligen	Optionen	liegen,	bei	dessen	Ermittlung	unter	anderem	
der	vereinbarte	Ausübungspreis	zu	berücksichtigen	ist.	Der	von	der	Gesellschaft	
bei	Terminkäufen	vereinbarte	Terminkurs	darf	nicht	wesentlich	über	dem	nach	
anerkannten	finanzmathematischen	Methoden	ermittelten	theoretischen	
Terminkurs	liegen,	bei	dessen	Ermittlung	unter	anderem	der	aktuelle	Börsenkurs	
und	die	Laufzeit	des	Terminkaufs	zu	berücksichtigen	sind.
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e)	 	Werden	eigene	Aktien	unter	Einsatz	von	Derivaten	unter	Beachtung	der	vor
stehenden	Regelungen	erworben,	ist	ein	Recht	der	Aktionäre,	solche	Derivat
geschäfte	mit	der	Gesellschaft	abzuschließen,	in	entsprechender	Anwendung	
von	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgeschlossen.	Aktionäre	haben	ein	Recht	auf	
Andienung	ihrer	Aktien	der	Gesellschaft	nur,	soweit	die	Gesellschaft	ihnen	
gegenüber	aus	den	Derivatgeschäften	zur	Abnahme	der	Aktien	verpflichtet	ist.	
Ein	etwaiges	weitergehendes	Andienungsrecht	ist	ausgeschlossen.

f)	 	Für	die	Verwendung	eigener	Aktien,	die	unter	Einsatz	von	Derivaten	erwor
ben	werden,	gelten	die	von	der	Hauptversammlung	am	5.	Mai	2010	unter	
Tagesordnungspunkt	11	lit.	d)	bis	g)	festgesetzten	Regelungen	entsprechend.

13. 	Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen 
 Allianz SE und  Allianz Common Applications and Services GmbH
Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	vor,	dem	Beherrschungs	und	Gewinnabfüh
rungsvertrag	zwischen	der		Allianz	SE	und	der		Allianz	Common	Applications	and	
Services	GmbH	(nachfolgend	„ACAS“)	mit	dem	Sitz	in	München	vom	28.	Juli	2009	
zuzustimmen.

Der	Vertrag	hat	im	Wesentlichen	folgenden	Inhalt:

	•	 	Die	ACAS	unterstellt	die	Leitung	ihrer	Gesellschaft	der		Allianz	SE.	Die		Allianz	SE	ist	
demgemäß	berechtigt,	der	Geschäftsführung	der	ACAS	hinsichtlich	der	Leitung	der	
Gesellschaft	Weisungen	zu	erteilen.	Die		Allianz	SE	wird	ihr	Weisungsrecht	gegen
über	der	ACAS	nur	durch	ihren	Vorstand	ausüben.

	•	 	Die	ACAS	verpflichtet	sich,	während	der	Vertragsdauer	ihren	ganzen	Gewinn	an	die	
	Allianz	SE	abzuführen.	Abzuführen	ist	–	vorbehaltlich	der	Bildung	oder	Aufl	ösung	
von	Rücklagen	–	der	ohne	die	Gewinnabführung	entstehende	Jahresüberschuss,	
vermindert	um	einen	etwaigen	Verlustvortrag	aus	dem	Vorjahr.

	•	 	Die	ACAS	kann	mit	Zustimmung	der		Allianz	SE	Beträge	aus	dem	Jahresüber
schuss	nur	insoweit	in	Gewinnrücklagen	(§	272	Abs.	3	HGB)	einstellen,	als	dies	
handelsrechtlich	zulässig	und	bei	vernünftiger	kaufmännischer	Beurteilung	
wirtschaftlich	begründet	ist.	Während	der	Dauer	des	Beherrschungs	und	Gewinn
abführungsvertrags	gebildete	andere	Gewinnrücklagen	nach	§	272	Abs.	3	HGB	sind	
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auf	Verlangen	der		Allianz	SE	aufzulösen	und	zum	Ausgleich	eines	Jahresfehlbetrags	
zu	verwenden	oder	als	Gewinn	abzuführen.	Die	Abführung	von	Beträgen	aus	der	
Auflösung	von	anderen	Gewinnrücklagen,	die	vor	Beginn	des	Vertrags	gebildet	
wurden,	ist	ausgeschlossen.

	•	 	Die		Allianz	SE	ist	entsprechend	den	Vorschriften	des	§	302	Abs.	1,	Abs.	3	und	Abs.	4	
AktG	verpflichtet,	jeden	während	der	Vertragsdauer	sonst	entstehenden	Jahres
fehlbetrag	auszugleichen,	soweit	dieser	nicht	dadurch	ausgeglichen	wird,	dass	den	
anderen	Gewinnrücklagen	nach	§	272	Abs.	3	HGB	Beträge	entnommen	werden,	die	
während	der	Vertragsdauer	in	sie	eingestellt	worden	sind.

	•	 	Der	Vertrag	wird	wirksam	mit	seiner	Eintragung	in	das	Handelsregister	der	ACAS	
und	gilt	für	die	Zeit	ab	dem	1.	Juli	2009.	Die	Beherrschung	durch	das	Weisungsrecht	
gilt	in	jedem	Fall	erst	ab	Eintragung	des	Vertrags	in	das	Handelsregister	der	ACAS.

	•	 	Der	Vertrag	wird	für	die	Zeit	bis	zum	Ablauf	des	30.	Juni	2014	oder,	falls	das	Wirt
schaftsjahr	der	ACAS	auf	das	Kalenderjahr	umgestellt	wird,	bis	zum	Ablauf	des	
31.	Dezember	2014	fest	abgeschlossen	und	verlängert	sich	danach	unverändert	je
weils	um	ein	Kalenderjahr,	falls	er	nicht	spätestens	sechs	Monate	vor	seinem	Ablauf	
von	einem	Vertragspartner	gekündigt	wird.	Das	Recht	zur	Kündigung	des	Vertrags	
aus	wichtigem	Grund	ohne	Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	bleibt	unberührt.	Die	
	Allianz	SE	ist	insbesondere	zur	Kündigung	aus	wichtigem	Grund	berechtigt,	wenn	
die	Beteiligung	der		Allianz	SE	an	der	ACAS	ganz	oder	teilweise	veräußert	wird	oder	
ihr	nicht	mehr	unmittelbar	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	aus	den	Geschäftsanteilen	
an	der	ACAS	zusteht.

Die	Gesellschafterversammlung	der	ACAS	hat	dem	Abschluss	des	Beherrschungs	
und	Gewinnabführungsvertrags	bereits	in	notarieller	Form	zugestimmt.	Der	Auf
sichtsrat	der		Allianz	SE	hat	dem	Vertrag	am	17.	März	2010	die	Zustimmung	erteilt.

Zum	Zeitpunkt	des	Abschlusses	des	Vertrags	und	der	Zustimmungsbeschlüsse	der	
Gesellschafterversammlung	der	ACAS	und	des	Aufsichtsrats	der		Allianz	SE	war	die	
	Allianz	SE	alleinige	Gesellschafterin	der	ACAS.	Es	sind	daher	von	der		Allianz	SE	für	
außenstehende	Gesellschafter	weder	Ausgleichszahlungen	zu	leisten	noch	Abfin
dungen	zu	gewähren.
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Folgende	Unterlagen	sind	im	Internet	unter	www.allianz.com/hv	zugänglich:

	•	 Beherrschungs	und	Gewinnabführungsvertrag;

	•	 	gemeinsamer	Bericht	des	Vorstands	der		Allianz	SE	und	der	Geschäftsführung	der	
	Allianz	Common	Applications	and	Services	GmbH;

	•	 	Jahresabschlüsse	und	Lageberichte	der		Allianz	SE	für	die	letzten	drei	Geschäftsjahre;

	•	 	Rumpfgeschäftsjahresabschluss	der		Allianz	Common	Applications	and	Services	
GmbH	zum	30.	Juni	2009.

Auf	Verlangen	erhält	jeder	Aktionär	unverzüglich	und	kostenlos	eine	Abschrift	dieser	
Unterlagen	zugesandt.	Die	Unterlagen	werden	auch	in	der	Hauptversammlung	der	
	Allianz	SE	ausliegen.

14.  Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen 
 Allianz SE und AZ-Argos 45 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	vor,	dem	Beherrschungs	und	Gewinnabfüh
rungsvertrag	zwischen	der		Allianz	SE	und	der	AZArgos	45	Vermögensverwaltungs
gesellschaft	mbH	(nachfolgend	„AZArgos	45“)	mit	dem	Sitz	in	München	vom	
17.	Dezember	2009	zuzustimmen.

Der	Vertrag	hat	im	Wesentlichen	folgenden	Inhalt:

	•	 	Die	AZArgos	45	unterstellt	die	Leitung	ihrer	Gesellschaft	der		Allianz	SE.	Die	
	Allianz	SE	ist	demgemäß	berechtigt,	der	Geschäftsführung	der	AZArgos	45	hin
sichtlich	der	Leitung	der	Gesellschaft	Weisungen	zu	erteilen.	Die		Allianz	SE	wird	ihr	
Weisungsrecht	gegenüber	der	AZArgos	45	nur	durch	ihren	Vorstand	ausüben.

	•	 	Die	AZArgos	45	verpflichtet	sich,	während	der	Vertragsdauer	ihren	ganzen	Ge
winn	an	die		Allianz	SE	abzuführen.	Abzuführen	ist	–	vorbehaltlich	der	Bildung	oder	
Auflösung	von	Rücklagen	–	der	ohne	die	Gewinnabführung	entstehende	Jahresüber
schuss,	vermindert	um	einen	etwaigen	Verlustvortrag	aus	dem	Vorjahr.

http://www.allianz.com/hv
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	•	 	Die	AZArgos	45	kann	mit	Zustimmung	der		Allianz	SE	Beträge	aus	dem	Jahres
überschuss	nur	insoweit	in	Gewinnrücklagen	(§	272	Abs.	3	HGB)	einstellen,	als	
dies	handelsrechtlich	zulässig	und	bei	vernünftiger	kaufmännischer	Beurteilung	
wirtschaftlich	begründet	ist.	Während	der	Dauer	des	Beherrschungs	und	Gewinn
abführungsvertrags	gebildete	andere	Gewinnrücklagen	nach	§	272	Abs.	3	HGB	sind	
auf	Verlangen	der		Allianz	SE	aufzulösen	und	zum	Ausgleich	eines	Jahresfehlbetrags	
zu	verwenden	oder	als	Gewinn	abzuführen.	Die	Abführung	von	Beträgen	aus	der	
Auflösung	von	anderen	Gewinnrücklagen,	die	vor	Beginn	des	Vertrags	gebildet	
wurden,	ist	ausgeschlossen.

	•	 	Die		Allianz	SE	ist	entsprechend	den	Vorschriften	des	§	302	Abs.	1,	Abs.	3	und	Abs.	4	
AktG	verpflichtet,	jeden	während	der	Vertragsdauer	sonst	entstehenden	Jahres
fehlbetrag	auszugleichen,	soweit	dieser	nicht	dadurch	ausgeglichen	wird,	dass	den	
anderen	Gewinnrücklagen	nach	§	272	Abs.	3	HGB	Beträge	entnommen	werden,	die	
während	der	Vertragsdauer	in	sie	eingestellt	worden	sind.

	•	 	Der	Vertrag	wird	wirksam	mit	seiner	Eintragung	in	das	Handelsregister	der	
AZArgos	45	und	gilt	für	die	Zeit	ab	dem	1.	Januar	2010.	Die	Beherrschung	durch	
das	Weisungs	recht	gilt	in	jedem	Fall	erst	ab	Eintragung	des	Vertrags	in	das	Handels
register	der	AZArgos	45.

	•	 	Der	Vertrag	wird	für	die	Zeit	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2014	fest	abge
schlossen	und	verlängert	sich	danach	unverändert	jeweils	um	ein	Kalenderjahr,	falls	
er	nicht	spätestens	sechs	Monate	vor	seinem	Ablauf	von	einem	Vertragspartner	
gekündigt	wird.	Das	Recht	zur	Kündigung	des	Vertrags	aus	wichtigem	Grund	ohne	
Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	bleibt	unberührt.	Die		Allianz	SE	ist	insbesondere	
zur	Kündigung	aus	wichtigem	Grund	berechtigt,	wenn	die	Beteiligung	der		Allianz	SE	
an	der	AZArgos	45	ganz	oder	teilweise	veräußert	wird	oder	ihr	nicht	mehr	unmit
telbar	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	aus	den	Geschäftsanteilen	an	der	AZArgos	45	
zusteht.

Die	Gesellschafterversammlung	der	AZArgos	45	hat	dem	Abschluss	des	Beherr
schungs	und	Gewinnabführungsvertrags	bereits	in	notarieller	Form	zugestimmt.	
Der	Aufsichtsrat	der		Allianz	SE	hat	dem	Vertrag	am	17.	März	2010	die	Zustimmung	
erteilt.
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Zum	Zeitpunkt	des	Abschlusses	des	Vertrags	und	der	Zustimmungsbeschlüsse	der	
Gesellschafterversammlung	der	AZArgos	45	und	des	Aufsichtsrats	der		Allianz	SE	
war	die		Allianz	SE	alleinige	Gesellschafterin	der	AZArgos	45.	Es	sind	daher	von	der	
	Allianz	SE	für	außenstehende	Gesellschafter	weder	Ausgleichszahlungen	zu	leisten	
noch	Abfindungen	zu	gewähren.

Folgende	Unterlagen	sind	im	Internet	unter	www.allianz.com/hv	zugänglich:

	•	 	Beherrschungs	und	Gewinnabführungsvertrag;

	•	 	gemeinsamer	Bericht	des	Vorstands	der		Allianz	SE	und	der	Geschäftsführung	der	
AZArgos	45	Vermögensverwaltungsgesellschaft	mbH;

	•	 	Jahresabschlüsse	und	Lageberichte	der		Allianz	SE	für	die	letzten	drei	Geschäftsjahre;

	•	 	Rumpfgeschäftsjahresabschluss	der	AZArgos	45	Vermögensverwaltungsgesell
schaft	mbH	zum	31.	Dezember	2007	sowie	Jahresabschlüsse	der	AZArgos	45	
Vermögensverwaltungsgesellschaft	mbH	für	die	Geschäftsjahre	2008	und	2009

Auf	Verlangen	erhält	jeder	Aktionär	unverzüglich	und	kostenlos	eine	Abschrift	dieser	
Unterlagen	zugesandt.	Die	Unterlagen	werden	auch	in	der	Hauptversammlung	der	
	Allianz	SE	ausliegen.

http://www.allianz.com/hv
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Weitere Angaben und Hinweise

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts

Zur	Teilnahme	an	der	Hauptversammlung	und	zur	Ausübung	des	Stimmrechts	sind	
gemäß	§	12	Abs.	4	der	Satzung	der	Gesellschaft	diejenigen	Aktionäre	–	persönlich	oder	
durch	Bevollmächtigte	–	berechtigt,	die	sich	beim	Vorstand	der	Gesellschaft	bis	spätes
tens	Mittwoch, 28. April 2010,	entweder	unter	der	Anschrift

Hauptversammlung		Allianz	SE	
c/o	ADEUS	AktienregisterServiceGmbH	
20722	Hamburg	
Fax:	 	 +49	69	25627049	
EMail:	hvservice@allianz.com

oder	per	Internet	gemäß	dem	von	der	Gesellschaft	festgelegten	Verfahren	unter

www.allianz.com/hvservice

angemeldet	haben	und	für	die	angemeldeten	Aktien	im	Aktienregister	eingetragen	
sind.	Für	die	Ausübung	von	Teilnahme	und	Stimmrechten	ist	der	am	Ende	des	
28.	April	2010	im	Aktienregister	eingetragene	Aktienbestand	maßgeblich.

Aktionäre,	die	die	Anmeldung	über	das	Internet	vornehmen	möchten,	benötigen	hierfür	
ihre	Aktionärsnummer	und	das	zugehörige	Zugangspasswort.	Diejenigen	Aktionäre,	die	
sich	bereits	für	den	EMailVersand	der	Einladung	zur	Hauptversammlung	registriert	ha
ben,	erhalten	mit	der	EinladungsEMail	zur	Hauptversammlung	ihre	Aktionärsnummer	
und	müssen	ihr	bei	der	Registrierung	selbst	gewähltes	Zugangspasswort	verwenden.	
Alle	übrigen	im	Aktienregister	eingetragenen	Aktionäre	erhalten	ihre	Aktionärsnummer	
und	ihr	Zugangspasswort	mit	dem	Einladungsschreiben	zur	Hauptversammlung	per	
Post	übersandt.

Nach	Anmeldung	wird	dem	Aktionär	beziehungsweise	seinem	Bevollmächtigten	eine	
Eintrittskarte	zur	Hauptversammlung	zugesandt.	Aktionäre,	die	sich	über	den	Online
Service	anmelden,	haben	die	Möglichkeit,	sich	ihre	Eintrittskarte	unmittelbar	selbst	

http://www.allianz.com/hv-service
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auszudrucken.	Anders	als	die	Anmeldung	zur	Hauptversammlung	ist	die	Eintrittskarte	
nicht	Teilnahmevoraussetzung,	sondern	dient	lediglich	der	Vereinfachung	des	Ablaufs	
an	den	Einlasskontrollen	für	den	Zugang	zur	Hauptversammlung.

Ist	ein	Kreditinstitut	im	Aktienregister	eingetragen,	so	kann	es	das	Stimmrecht	für	
Aktien,	die	ihm	nicht	gehören,	nur	aufgrund	einer	Ermächtigung	des	Aktionärs	ausüben.

Anträge	auf	Umschreibungen	im	Aktienregister,	die	der	Gesellschaft	nach	dem	Ende	des	
28.	April	2010	bis	zum	Ende	der	Hauptversammlung	am	5.	Mai	2010	zugehen,	werden	
im	Aktienregister	der	Gesellschaft	erst	mit	Wirkung	nach	der	Hauptversammlung	am	
5.	Mai	2010	vollzogen.

Inhaber	von	American	Depositary	Shares	(ADS)	erhalten	die	Unterlagen	zur	Vollmachts
erteilung	von	der	JP	Morgan	Chase	Bank	(Depositary).

Die	Aktien	werden	durch	eine	Anmeldung	zur	Hauptversammlung	nicht	blockiert;	
Aktionäre	können	deshalb	über	ihre	Aktien	auch	nach	erfolgter	Anmeldung	weiterhin	
frei	verfügen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre,	die	im	Aktienregister	eingetragen	sind,	können	ihr	Stimmrecht	in	der	
Hauptversammlung	auch	durch	einen	Bevollmächtigten,	z.	B.	ein	Kreditinstitut	oder	
eine	Aktionärsvereinigung,	ausüben	lassen.	Auch	in	diesem	Fall	ist	für	eine	rechtzeitige	
Anmeldung	durch	den	Aktionär	oder	den	Bevollmächtigten	Sorge	zu	tragen.

Eine	Vollmacht,	ihr	Widerruf	und	der	Nachweis	der	Bevollmächtigung		gegenüber	
der	Gesellschaft	bedürfen	der	Textform	oder	sind	unter	der	Internetadresse	
www.allianz.com/hvservice	zu	erteilen;	im	Falle	der	Bevollmächtigung	eines	Kredit
instituts,	einer	Aktionärsvereinigung	oder	einer	sonstigen	in	§	135	Abs.	8	Aktien	
gesetz	(AktG)	genannten	Person	richtet	sich	die	Form	der	Vollmacht	abweichend	davon	
nach	dem	entsprechenden	Erbieten	zur	Ausübung	des	Stimmrechts.

Eine	Vollmacht,	ihr	Widerruf	und	der	Nachweis	der	Bevollmächtigung	gegenüber	der	
Gesellschaft	können	der	Gesellschaft	an	die	Anschrift

http://www.allianz.com/hv-service
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Hauptversammlung		Allianz	SE	
c/o	ADEUS	AktienregisterServiceGmbH	
20722	Hamburg	
Fax:		 	 +49	69	25627049	
EMail:		hvservice@allianz.com

oder	per	Internet	gemäß	dem	von	der	Gesellschaft	festgelegten	Verfahren	unter

www.allianz.com/hvservice

übermittelt	werden.

Als	Service	bieten	wir	unseren	Aktionären	an,	sich	durch	von	der	Gesellschaft	benannte	
Stimmrechtsvertreter	in	der	Hauptversammlung	vertreten	zu	lassen.	Diese	können	in	
Textform	oder	per	Internet	unter	www.allianz.com/hvservice	bevollmächtigt	werden.	
Die	Stimmrechtsvertreter	üben	das	Stimmrecht	ausschließlich	auf	der	Grundlage	der	
vom	Aktionär	erteilten	Weisungen	aus.	Sollte	zu	einem	Tagesordnungspunkt	eine	
Einzelabstimmung	stattfinden,	gilt	eine	hierzu	erteilte	Weisung	entsprechend	für	jeden	
einzelnen	Unterpunkt.	Bitte	beachten	Sie,	dass	die	Stimmrechtsvertreter	keine	Aufträge	
zu	Wortmeldungen,	zur	Einlegung	von	Widersprüchen	gegen	Hauptversammlungs
beschlüsse	oder	zum	Stellen	von	Fragen	oder	von	Anträgen	entgegennehmen.

Diejenigen	Kreditinstitute	und	Aktionärsvereinigungen,	die	am	OnlineService	der	
Gesellschaft	teilnehmen,	können	auch	per	Internet	gemäß	dem	von	der	Gesellschaft	
festgelegten	Verfahren	unter	www.allianz.com/hvservice	bevollmächtigt	werden.

Aktionäre,	die	die	Bevollmächtigung	der	von	der	Gesellschaft	benannten	Stimmrechts
vertreter	oder	am	OnlineService	teilnehmender	Kreditinstitute	und	Aktionärsvereini
gungen	über	das	Internet	vornehmen	möchten,	benötigen	hierfür	ihre	Aktionärsnum
mer	und	das	zugehörige	Zugangspasswort.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre,	die	im	Aktienregister	eingetragen	sind,	können	ihr	Stimmrecht	in	der	Haupt
versammlung,	auch	ohne	an	der	Hauptversammlung	teilzunehmen,	durch	Briefwahl	
ausüben.

http://www.allianz.com/hv-service
http://www.allianz.com/hv-service
http://www.allianz.com/hv-service
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Zur	Ausübung	des	Stimmrechts	im	Wege	der	Briefwahl	sind	gemäß	§	12	Abs.	4	der	
Satzung	der	Gesellschaft	nur	diejenigen	Aktionäre	–	persönlich	oder	durch	Bevollmäch
tigte	–	berechtigt,	die	sich	beim	Vorstand	der	Gesellschaft	bis	spätestens	Mittwoch, 
28. April 2010,	entweder	unter	der	vorgenannten	Anschrift	oder	per	Internet	gemäß	
dem	von	der	Gesellschaft	festgelegten	Verfahren	unter	www.allianz.com/hvservice	
angemeldet	haben	und	für	die	angemeldeten	Aktien	im	Aktienregister	eingetragen	
sind.	Für	die	Ausübung	des	Stimmrechts	im	Wege	der	Briefwahl	ist	der	am	Ende	des	
28.	April	2010	im	Aktienregister	eingetragene	Aktienbestand	maßgeblich.

Briefwahlstimmen	können	der	Gesellschaft	entweder	schriftlich	unter	der	Anschrift

Hauptversammlung		Allianz	SE	
c/o	ADEUS	AktienregisterServiceGmbH	
20722	Hamburg

oder	gemäß	dem	von	der	Gesellschaft	festgelegten	Verfahren	unter

www.allianz.com/hvservice

übermittelt	werden.

Aktionäre,	die	ihr	Stimmrecht	in	der	Hauptversammlung	durch	OnlineBriefwahl	gemäß	
dem	von	der	Gesellschaft	festgelegten	Verfahren	unter	www.allianz.com/hvservice	
ausüben	möchten,	benötigen	hierfür	ihre	Aktionärsnummer	und	das	zugehörige	
Zugangspasswort.

Auch	bevollmächtigte	Kreditinstitute,	Aktionärsvereinigungen	oder	sonstige	in	
§	135	Abs.	8	AktG	genannte	Personen	können	sich	der	Briefwahl	bedienen.

Von der Gesellschaft angebotene Formulare für Anmeldung, Vollmachtserteilung 
und Briefwahl

Für	die	Anmeldung,	die	Vollmachtserteilung	und/oder	die	Briefwahl	kann	das	von	der	
Gesellschaft	hierfür	bereitgestellte	Formular	verwendet	werden.	Aktionäre,	die	im	
	Aktienregister	eingetragen	sind	und	sich	nicht	für	den	EMailVersand	der	Haupt
versammlungseinladung	registriert	haben,	erhalten	das	Formular	per	Post	zugesandt.	
Aktionäre,	die	im	Aktienregister	eingetragen	sind	und	sich	für	den	EMailVersand	

http://www.allianz.com/hv-service
http://www.allianz.com/hv-service
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der	Hauptversammlungseinladung	registriert	haben,	können	über	den	in	der	EMail	
enthaltenen	Link	den	OnlineService	zur	Hauptversammlung	aufrufen	und	über	diesen	
die	Anmeldung,	Vollmachtserteilung	und/oder	Briefwahl	vornehmen.	Das	Anmelde,	
Vollmachts	und/oder	Briefwahlformular	steht	darüber	hinaus	unter	der	Internetadresse	
www.allianz.com/hv	zur	Verfügung.

Zudem	kann	für	die	Erteilung	einer	Vollmacht	auch	das	auf	der	Eintrittskarte	enthaltene	
Vollmachtsformular	verwendet	werden.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 der 
 Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (SE-Verordnung, SE-VO), § 50 Absatz 2  
SE- Ausführungsgesetz (SEAG), §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3  
SE- Verordnung, § 50 Absatz 2 SEAG, § 122 Absatz 2 AktG

Aktionäre,	deren	Anteile	zusammen	den	zwanzigsten	Teil	(5	%)	des	Grundkapitals	(dies	
entspricht	EUR	58.099.200	oder	22.695.000		Allianz	Aktien)	oder	den	anteiligen	Betrag	
von	EUR	500.000	erreichen	(dies	entspricht	–	aufgerundet	auf	die	nächsthöhere	ganze	
Aktienzahl	–	195.313		Allianz	Aktien),	können	verlangen,	dass	Gegenstände	auf	die	
Tagesordnung	gesetzt	und	bekannt	gemacht	werden.	Dieses	Quorum	ist	gemäß	Art.	56	
Satz	3	der	Verordnung	(EG)	Nr.	2157/2001	(nachfolgend:	SEVerordnung,	SEVO)	in	
Verbindung	mit	§	50	Abs.	2	SEAG	für	Ergänzungsverlangen	der	Aktionäre	einer	Euro
päischen	Gesellschaft	(SE)	erforderlich.	§	50	Abs.	2	SEAG	entspricht	dabei	inhaltlich	der	
Regelung	des	§	122	Abs.	2	AktG.

Jedem	neuen	Gegenstand	muss	eine	Begründung	oder	eine	Beschlussvorlage	beiliegen.	
Das	Verlangen	ist	schriftlich	an	den	Vorstand	der	Gesellschaft	zu	richten	und	muss	
der	Gesellschaft	mindestens	30	Tage	vor	der	Versammlung,	d.	h.	bis	spätestens	zum	
4.	April	2010,	24	Uhr,	zugehen.	Bitte	richten	Sie	entsprechende	Verlangen	an	folgende	
Adresse:

	Allianz	SE	
Investor	Relations	
Königinstraße	28	
80802	München

http://www.allianz.com/hv
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Bekanntzumachende	Ergänzungsverlangen	werden	–	soweit	sie	nicht	bereits	mit	der	
Einberufung	bekanntgemacht	wurden	–	unverzüglich	nach	Zugang	des	Verlangens	
im	elektronischen	Bundesanzeiger	bekannt	gemacht.	Sie	werden	außerdem	unter	der	
Internetadresse	www.allianz.com/hv	bekannt	gemacht	und	den	Aktionären	mitgeteilt.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Absatz 1, 127 AktG

Jeder	Aktionär	ist	berechtigt,	Gegenanträge	gegen	Vorschläge	von	Vorstand	und/oder	
Aufsichtsrat	zu	bestimmten	Punkten	der	Tagesordnung	sowie	Wahlvorschläge	zur	Wahl	
eines	Aufsichtsratsmitglieds	(Tagesordnungspunkt	5)	zu	übersenden	(§§	126	Abs.	1,	
127	AktG).

Gegenanträge	von	Aktionären	wird	die	Gesellschaft	vorbehaltlich	§	126	Abs.	2	und	
Abs.	3	AktG,	Wahlvorschläge	von	Aktionären	vorbehaltlich	§§	127	Satz	1,	126	Abs.	2	
und	Abs.	3	AktG	unter	den	nachfolgend	beschriebenen	Voraussetzungen	zugänglich	
machen;	die	Zugänglichmachung	erfolgt	einschließlich	des	Namens	des	Aktionärs,	
der	Begründung	und	einer	etwaigen	Stellungnahme	der	Verwaltung	im	Internet	unter	
www.allianz.com/gegenantraege.

Zugänglich	zu	machende	Gegenanträge	müssen	sich	gegen	einen	Vorschlag	von	Vor
stand	und/oder	Aufsichtsrat	richten	und	zu	einem	bestimmten	Punkt	der	Tagesordnung	
gemacht	werden.	Zugänglich	zu	machende	Wahlvorschläge	müssen	zur	Wahl	eines	
Aufsichtsratsmitglieds	(Tagesordnungspunkt	5)	gemacht	werden.

Zugänglich	zu	machende	Gegenanträge	und	Wahlvorschläge	sind	der	Gesellschaft	
ausschließlich	an	nachstehende	Adresse	zu	übersenden.	Anderweitig	übersandte	
Gegenanträge	oder	Wahlvorschläge	können	nicht	berücksichtigt	werden.

	Allianz	SE	
Investor	Relations	
Königinstraße	28	
80802	München	
EMail:	 investor.relations@allianz.com	
Fax:	 	 +49	89	3800	3899

http://www.allianz.com/hv
http://www.allianz.com/gegenantraege
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Zugänglich	zu	machende	Gegenanträge	müssen	mit	einer	Begründung	versehen	
sein,	zugänglich	zu	machende	Wahlvorschläge	müssen	nicht	mit	einer	Begründung	
versehen	sein.

Zugänglich	zu	machende	Gegenanträge	und	Wahlvorschläge	müssen	bis	zum	
20.	April	2010,	24	Uhr,	bei	uns	eingehen.

Die	Gesellschaft	kann	von	einer	Zugänglichmachung	eines	Gegenantrags	und	seiner	
Begründung	sowie	eines	Wahlvorschlags	absehen,	wenn	einer	der	Ausschlusstat
bestände	des	§	126	Abs.	2	AktG	vorliegt.	Die	Ausschlusstatbestände	im	Sinne	des	§	126	
Abs.	2	AktG	betreffen	gesetzes	und	satzungswidrige	sowie	rechtsmissbräuchliche	
Gegenanträge	und	gelten	sinngemäß	auch	für	Wahlvorschläge	(§	127	Satz	1,	§	126	
Abs.	2	AktG).	Wahlvorschläge	zur	Wahl	eines	Aufsichtsratsmitglieds	werden	gemäß	
§	127	Satz	3	AktG	zudem	nur	zugänglich	gemacht,	wenn	sie	nach	§	124	Abs.	3	Satz	3	
AktG	den	Namen,	den	ausgeübten	Beruf	und	den	Wohnort	der	vorgeschlagenen	Person	
und	nach	§	125	Abs.	1	Satz	5	AktG	die	zusätzlichen	Angaben	zu	deren	Mitgliedschaft	in	
anderen	gesetzlich	zu	bildenden	Aufsichtsräten	enthalten.

Auskunftsrecht des Aktionärs nach § 131 Absatz 1 AktG

Jedem	Aktionär	ist	nach	§	131	Abs.	1	AktG	auf	Verlangen	in	der	Hauptversammlung	
vom	Vorstand	Auskunft	über	Angelegenheiten	der	Gesellschaft	zu	geben,	soweit	sie	
zur	sachgemäßen	Beurteilung	des	Gegenstands	der	Tagesordnung	erforderlich	ist.	Die	
Auskunftspflicht	erstreckt	sich	auch	auf	die	rechtlichen	und	geschäftlichen	Beziehun
gen	der		Allianz	SE	zu	ihren	verbundenen	Unternehmen	sowie	auf	die	Lage	des		Allianz	
Konzerns	und	der	in	den	Konzernabschluss	einbezogenen	Unternehmen.

Der	Vorstand	ist	berechtigt,	in	bestimmten,	in	§	131	Abs.	3	AktG	geregelten	Fällen	die	
Auskunft	zu	verweigern.	Darüber	hinaus	ist	der	Versammlungsleiter	der	Hauptver
sammlung	gemäß	§	131	Abs.	2	Satz	2	AktG	in	Verbindung	mit	§	13	Abs.	3	Sätze	3	und	4	
der	Satzung	der		Allianz	SE	berechtigt,	das	Frage	und	Rederecht	des	Aktionärs	zeitlich	
angemessen	beschränken.
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Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende	Erläuterungen	zu	den	Rechten	der	Aktionäre	nach	Art.	56	Satz	2	und	
Satz	3	SEVerordnung,	§	50	Absatz	2	SEAG,	§§	122	Abs.	2,	126	Abs.	1,	127,	131	Abs.	1	AktG	
finden	sich	im	Internet	unter	www.allianz.com/hv.

Internetseite, über die die Informationen nach § 124 a AktG zugänglich sind

Die	Informationen	nach	§	124	a	AktG	sind	unter	der	Internetseite	www.allianz.com/hv	
zugänglich.

Satzungsmäßige Beschränkungen bei der Aktienregistereintragung im eigenen 
Namen für Aktien, die einem anderen gehören

Die	Eintragung	in	das	Aktienregister	ist	gemäß	den	vorstehend	beschriebenen	Bedin
gungen	Voraussetzung	für	die	Teilnahme	an	der	Hauptversammlung	und	die	Ausübung	
des	Stimmrechts.

Die	Eintragung	in	das	Aktienregister	im	eigenen	Namen	für	Aktien,	die	einem	anderen	
gehören,	ist	nach	§	3	a	der	Satzung	der		Allianz	SE	zulässig	unter	folgenden	Vorausset
zungen:

a)	 	bei	einer	Eintragung	bis	zu	0,2	%	des	satzungsmäßigen	Grundkapitals	je	Eingetrage
nem	ohne	Weiteres;

b)	 	bei	einer	Eintragung	von	mehr	als	0,2	%	des	satzungsmäßigen	Grundkapitals	bis	
einschließlich	3	%	des	satzungsmäßigen	Grundkapitals	je	Eingetragenem	ist	für	
den	0,2	%	des	satzungsmäßigen	Grundkapitals	übersteigenden	Teil	der	Aktien	die	
Eintragung	zulässig,	soweit	der	Gesellschaft	gegenüber	die	Daten	gemäß	§	67	Abs.	1	
Satz	1	AktG	für	diejenigen	Personen	offengelegt	werden,	für	die	der	Eingetragene	
jeweils	mehr	als	0,2	%	des	satzungsmäßigen	Grundkapitals	hält;

c)	 	die	Eintragung	ist	höchstens	bis	zu	einer	Höchstgrenze	von	3	%	des	satzungs
mäßigen	Grundkapitals	je	Eingetragenem	zulässig.

http://www.allianz.com/hv
http://www.allianz.com/hv
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Diese	besonderen	Vorschriften	gelten	nur,	soweit	Eintragungen	in	eigenem	Namen	für	
Aktien	erfolgen	sollen,	die	dem	Eingetragenen	nicht	gehören.	Betroffen	sind	zudem	
nur	Eintragungen,	die	je	Eingetragenem	für	mehr	als	0,2	%	des	Grundkapitals	erfolgen	
sollen.	Damit	sind	zum	Zeitpunkt	der	Einberufung	der	Hauptversammlung	nur	Eintra
gungen	für	mehr	als	907.800	Aktien	je	Eingetragenem	betroffen.

Die	Offenlegung	nach	obenstehendem	Buchstaben	b)	kann	der	Gesellschaft	unter	der	
Anschrift

Hauptversammlung		Allianz	SE	
c/o	ADEUS	AktienregisterServiceGmbH	
20722	Hamburg	
Fax:		 	 +49	69	25627049	
EMail:	hvservice@allianz.com

zugeleitet	werden	und	muss	der	Gesellschaft	bis	zum	28.	April	2010	zugehen.	Formu
lare,	die	für	die	Offenlegung	verwendet	werden	können,	werden	den	Eingetragenen	auf	
Wunsch	auch	zugesandt.

Um	die	Überschreitung	der	Schwelle	von	3	%	nach	obenstehendem	Buchstaben	c)	zu	
vermeiden,	können	der	Gesellschaft	Umschreibungsanträge	im	üblichen	Verfahren	
zugeleitet	werden.	Für	die	Ausübung	von	Teilnahme	und	Stimmrechten	ist	der	am	
Ende	des	28.	April	2010	im	Aktienregister	eingetragene	Aktienbestand	maßgeblich.

Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Für	Aktionäre	der		Allianz	SE	wird	die	gesamte	Hauptversammlung	am	5.	Mai	2010	
ab	10.00	Uhr	live	im	Internet	übertragen	(www.allianz.com/hvservice).	Den	Online
Zugang	erhalten	Aktionäre	durch	Eingabe	der	Aktionärsnummer	und	des	zugehörigen	
Zugangspassworts.	Die	Eröffnung	der	Hauptversammlung	durch	den	Versammlungs
leiter	sowie	die	Rede	des	Vorstandsvorsitzenden	können	auch	von	sonstigen	Interes
senten	live	im	Internet	(www.allianz.com/hv)	verfolgt	werden	und	stehen	nach	der	
Hauptversammlung	als	Aufzeichnung	zur	Verfügung.	Eine	Aufzeichnung	der	gesamten	
Live	übertragung	erfolgt	nicht.	Die	Möglichkeit,	dass	Aktionäre	gemäß	§	118	Abs.	1	
Satz	2	AktG	an	der	Hauptversammlung	auch	ohne	Anwesenheit	an	deren	Ort	und	ohne	
einen	Bevollmächtigten	teilnehmen	und	sämtliche	oder	einzelne	ihrer	Rechte	ganz	oder	

mailto:hv-service@allianz.com
http://www.allianz.com/hv-service
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teilweise	im	Wege	elektronischer	Kommunikation	ausüben,	besteht	–	anders	als	die	
Möglichkeit	der	Briefwahl	–	nicht;	insbesondere	ermöglicht	die	Liveübertragung	keine	
Teilnahme	an	der	Hauptversammlung	im	Sinne	des	§	118	Abs.	1	Satz	2	AktG.

Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger

Die	Hauptversammlung	am	5.	Mai	2010	ist	durch	Veröffentlichung	der	vorstehenden	
Tagesordnung	am	25.	März	2010	im	elektronischen	Bundesanzeiger	einberufen	worden.

München,	im	März	2010	
Der	Vorstand
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Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 (Angaben über den zur Wahl 
in den  Aufsichtsrat als Anteilseignervertreter vorgeschlagenen Kandidaten)

Peter Denis Sutherland, wohnhaft	in	London,	Großbritannien	
Jurist,	ehemaliger	Chairman	der	BP	p.l.c.,	London,	Großbritannien	
Chairman	(Vorsitzender	des	Verwaltungsrats)	der	
Goldman	Sachs	International	mit	Sitz	in	London,	Großbritannien

Persönliche Daten
Geburtsdatum:	 25.	April	1946
Geburtsort:	 Dublin,	Irland
Familienstand:	 verheiratet

Ausbildung
Studium	der	Rechtswissenschaften	am	University	College,	Dublin	und	King’s	Inns,	Dublin

Beruflicher Werdegang
1968–1981	 Rechtsanwalt,	Barristeratlaw	und	später	Senior	Counsel	of	the	Irish	Bar
1981–02/1982	und		
12/1982–1984	 Attorney	General	of	Ireland	(oberster	Rechtsberater	der	irischen	Regierung)
1985–1986	 Europäischer	Kommissar	für	Wettbewerb,	soziale	Angelegenheiten	und	Ausbildung
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Bericht zu Tagesordnungspunkt 7 (Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2010/I)

§	2	Abs.	3	der	Satzung	der		Allianz	SE	sieht	ein	genehmigtes	Kapital	vor	(Genehmigtes	
Kapital	2006/I).	Das	Genehmigte	Kapital	2006/I	wurde	von	der	Hauptversammlung	am	
8.	Februar	2006	in	Höhe	von	EUR	450.000.000	geschaffen.	Nach	teilweiser	Ausnutzung	
besteht	es	derzeit	noch	in	Höhe	von	EUR	406.545.646,08.	Das	Genehmigte	Kapital	
2006/I	hat	eine	Laufzeit	bis	zum	7.	Februar	2011.

Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	der	Hauptversammlung	daher	vor,	ein	neues	
Genehmigtes	Kapital	2010/I	in	Höhe	von	EUR	550.000.000	zu	schaffen.	Mit	Wirksam
werden	des	neuen	Genehmigten	Kapitals	2010/I	soll	das	bisherige	Genehmigte	Kapital	
2006/I	aufgehoben	werden.

Mit	der	Erhöhung	auf	EUR	550.000.000	wollen	wir	den	möglichen	Rahmen	für	die	
Schaffung	von	genehmigtem	Kapital,	der	sich	durch	Kapitalerhöhungen	erweitert	hat,	
wieder	besser	ausschöpfen.	Der	vorgeschlagene	Rahmen	von	EUR	550.000.000	beträgt	
in	Relation	zum	derzeitigen	Grundkapital	der	Gesellschaft	ca.	47	%.

Das	Genehmigte	Kapital	2010/I	wird	vorgeschlagen,	da	die		Allianz	SE	jederzeit	in	
der	Lage	sein	muss,	in	den	sich	wandelnden	Märkten	im	Interesse	ihrer	Aktionäre	
schnell	und	flexibel	handeln	zu	können.	Der	Vorstand	sieht	es	daher	als	seine	Pflicht	
an,	dafür	zu	sorgen,	dass	die	Gesellschaft	–	unabhängig	von	konkreten	Ausnutzungs
plänen	–	stets	über	die	notwendigen	Instrumente	der	Kapitalbeschaffung	verfügt.	
Da		Entscheidungen	über	die	Deckung	eines	Kapitalbedarfs	in	der	Regel	kurzfristig	
zu		treffen	sind,	ist	es	wichtig,	dass	die	Gesellschaft	hierbei	nicht	vom	Rhythmus	der	
jährlichen	Hauptversammlungen	abhängig	ist.	Mit	dem	Instrument	des	genehmigten	
Kapitals	hat	der	Gesetz	geber	diesem	Erfordernis	Rechnung	getragen.	Als	gängigste	
Anlässe	für	die	Inanspruchnahme	eines	genehmigten	Kapitals	sind	dabei	die	Stärkung	
der	Eigenkapitalbasis	und	die	Finanzierung	von	Beteiligungserwerben	zu	nennen.

Bei	der	Ausnutzung	des	Genehmigten	Kapitals	2010/I	durch	Barkapitalerhöhungen	
haben	die	Aktionäre	grundsätzlich	ein	Bezugsrecht.

Mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	soll	dieses	Bezugsrecht	jedoch	ausgeschlossen	
werden	können,	wenn	die	neuen	Aktien	bei	Barkapitalerhöhungen	gemäß	§	186	Abs.	3	
Satz	4	AktG	zu	einem	Betrag	ausgegeben	werden,	der	den	Börsenpreis	nicht	wesentlich	
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unterschreitet.	Diese	Ermächtigung	versetzt	die	Gesellschaft	in	die	Lage,	Marktchancen	
in	ihren	verschiedenen	Geschäftsfeldern	schnell	und	flexibel	zu	nutzen	und	einen	
hierbei	entstehenden	Kapitalbedarf	gegebenenfalls	auch	sehr	kurzfristig	zu	decken.	
Der	Ausschluss	des	Bezugsrechts	ermöglicht	dabei	nicht	nur	ein	zeitnäheres	Agieren,	
sondern	auch	eine	Platzierung	der	Aktien	zu	einem	börsenkursnahen	Preis,	also	ohne	
den	bei	Bezugsrechtsemissionen	in	der	Regel	erforderlichen	Abschlag.	Dies	führt	
zu	höheren	Emissionserlösen	zum	Wohl	der	Gesellschaft.	Zusätzlich	kann	mit	einer	
derartigen	Platzierung	die	Gewinnung	neuer	Aktionärsgruppen	angestrebt	werden.	Bei	
Ausnutzung	der	Ermächtigung	wird	der	Vorstand	den	Abschlag	so	niedrig	bemessen,	
wie	dies	nach	den	zum	Zeitpunkt	der	Platzierung	vorherrschenden	Marktbedingungen	
möglich	ist.	Der	Abschlag	vom	Börsenpreis	zum	Zeitpunkt	der	Ausnutzung	des	Geneh
migten	Kapitals	2010/I	wird	jedoch	keinesfalls	mehr	als	5	%	des	aktuellen	Börsenkurses	
betragen.	Die	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	gemäß	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	
ausgegebenen	Aktien	dürfen	insgesamt	10	%	des	Grundkapitals	nicht	überschreiten,	
und	zwar	weder	im	Zeitpunkt	des	Wirksamwerdens	noch	im	Zeitpunkt	der	Ausnutzung	
der	Ermächtigung.

Auf	diese	Begrenzung	ist	die	Veräußerung	eigener	Aktien	anzurechnen,	sofern	sie	
während	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	gemäß	
§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	erfolgt.	Ferner	sind	auf	diese	Begrenzung	diejenigen	Aktien	
anzurechnen,	die	zur	Bedienung	von	Schuldverschreibungen	(einschließlich	Genuss
rechten)	mit	Wandlungs	oder	Optionsrechten	bzw.	einer	Wandlungspflicht	ausgege
ben	wurden	bzw.	auszugeben	sind,	sofern	die	Schuldverschreibungen	(bzw.	Genuss
rechte)	während	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	
in	entsprechender	Anwendung	des	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgegeben	wurden.	Durch	
diese	Vorgaben	wird	im	Einklang	mit	der	gesetzlichen	Regelung	dem	Bedürfnis	der	
Aktionäre	im	Hinblick	auf	einen	Verwässerungsschutz	ihres	Anteilsbesitzes	Rechnung	
getragen.	Jeder	Aktionär	hat	aufgrund	des	börsenkursnahen	Ausgabekurses	der	neuen	
Aktien	und	aufgrund	der	größenmäßigen	Begrenzung	der	bezugsrechtsfreien	Kapital
erhöhung	grundsätzlich	die	Möglichkeit,	die	zur	Aufrechterhaltung	seiner	Anteilsquote	
erforderlichen	Aktien	zu	annähernd	gleichen	Bedingungen	über	die	Börse	zu	erwerben.	
Es	ist	daher	sichergestellt,	dass	die	Vermögens	wie	auch	die	Stimmrechtsinteressen	bei	
einer	Ausnutzung	des	Genehmigten	Kapitals	2010/I	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	
angemessen	gewahrt	werden,	während	der	Gesellschaft	im	Interesse	aller	Aktionäre	
weitere	Handlungsspielräume	eröffnet	werden.
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Darüber	hinaus	soll	das	Bezugsrecht	ausgeschlossen	werden	können,	soweit	es	
erforderlich	ist,	um	auch	den	Gläubigern	von	bestehenden	und	künftig	auszugeben
den	Schuldverschreibungen	(einschließlich	Genussrechten)	mit	Wandlungs	oder	
Optionsrechten	bzw.	einer	Wandlungspflicht	ein	Bezugsrecht	auf	neue	Aktien	geben	
zu	können,	wenn	dies	die	Bedingungen	der	jeweiligen	Schuldverschreibung	(bzw.	des	
Genussrechts)	vorsehen.	Solche	Schuldverschreibungen	(bzw.	Genussrechte)	haben	
in	der	Regel	einen	Verwässerungsschutz.	Werden	nachfolgend	Aktien	mit	Bezugsrecht	
unter	dem	aktuellen	Börsenkurs	der	Aktie	ausgegeben,	so	wird	der	Wert	der	einzelnen	
Aktie	rechnerisch	verwässert.	Bei	ansonsten	gleichbleibenden	Konditionen	würde	sich	
daher	auch	der	Wert	des	Options	bzw.	Wandlungsrechts	der	Gläubiger	von	Schuld
verschreibungen	(bzw.	Wandelgenussrechten)	verringern.	Um	diese	wertmäßige	
Benachteiligung	zu	vermeiden,	gibt	es	deshalb	in	der	Regel	den	Verwässerungsschutz,	
der	besagt,	dass	den	Gläubigern	bei	nachfolgenden	Aktienemissionen	mit	Bezugsrecht	
der	Aktionäre	entweder	eine	Ermäßigung	des	Options	bzw.	Wandlungspreises	gewährt	
wird;	alternativ	dazu	kann	nach	den	Bedingungen	der	Schuldverschreibungen	bzw.	
Wandelgenussrechte	in	der	Regel	den	Gläubigern	ein	Bezugsrecht	auf	neue	Aktien	
eingeräumt	werden,	wie	es	auch	den	Aktionären	zusteht.	Die	Gläubiger	werden	damit	
so	gestellt,	als	ob	sie	ihr	Options	oder	Wandlungsrecht	bereits	ausgeübt	hätten	bzw.	
eine	Wandlungspflicht	erfüllt	wäre.	Damit	die	Gesellschaft	in	der	Lage	ist,	den	Gläubi
gern	ein	solches	Bezugsrecht	einzuräumen,	ist	ein	Ausschluss	des	Bezugsrechts	der	
Aktionäre	erforderlich.	Die	Möglichkeit,	anstelle	einer	Ermäßigung	des	Options	bzw.	
Wandlungspreises	den	Gläubigern	von	Options,	Wandelschuldverschreibungen	bzw.	
Wandelgenussrechten	Aktien	zu	gewähren,	kann	für	die	Gesellschaft	wirtschaftlich	
günstiger	sein.	Durch	die	Gewährung	von	Aktien	statt	einer	Reduktion	des	Options	bzw.	
Wandlungspreises	kann	die	Gesellschaft	einen	höheren	Ausgabekurs	für	die	bei	der	
Wandlung	oder	Optionsausübung	auszugebenden	Aktien	erzielen.

Ferner	soll	der	Vorstand	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	Spitzenbeträge	vom	Bezugs
recht	der	Aktionäre	ausnehmen	können.	Dies	ermöglicht	die	Ausnutzung	der	Ermäch
tigung	durch	runde	Beträge.	Dadurch	wird	die	Abwicklung	einer	Emission	erleichtert.	
Die	als	so	genannte	„freie	Spitzen“	vom	Bezugsrecht	ausgenommenen	neuen	Aktien	
werden	bestmöglich	für	die	Gesellschaft	verwertet.

Das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	soll	auch	bei	Kapitalerhöhungen	gegen	Sacheinlagen	
ausgeschlossen	werden	können.	Damit	wird	es	dem	Vorstand	ermöglicht,	Aktien	der	
Gesellschaft	zur	Verfügung	zu	haben,	um	diese	in	geeigneten	Einzelfällen	im	Zusam
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menhang	mit	dem	Erwerb	von	Unternehmen,	Unternehmensbeteiligungen	oder	ande
ren	Wirtschaftsgütern	einsetzen	zu	können.	So	kann	sich	in	Verhandlungen	durchaus	
die	Notwendigkeit	ergeben,	als	Gegenleistung	nicht	Geld,	sondern	Aktien	bereitstellen	
zu	müssen.	Die	Möglichkeit,	Aktien	der	Gesellschaft	als	Gegenleistung	anbieten	zu	
können,	schafft	damit	einen	Vorteil	im	Wettbewerb	um	interessante	Akquisitions
objekte	sowie	den	notwendigen	Spielraum,	sich	bietende	Gelegenheiten	zum	Erwerb	
von	Unternehmen,	Unternehmensbeteiligungen	oder	anderen	Wirtschaftsgütern	
liquiditätsschonend	nutzen	zu	können.	Auch	unter	dem	Gesichtspunkt	einer	optimalen	
Finanzierungsstruktur	kann	die	Hingabe	von	Aktien	sinnvoll	sein.	Der	Gesellschaft	
erwächst	dadurch	kein	Nachteil,	denn	die	Emission	von	Aktien	gegen	Sachleistung	setzt	
voraus,	dass	der	Wert	der	Sachleistung	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zum	Wert	
der	Aktien	steht.

Im	Rahmen	des	Bezugsrechtsausschlusses	bei	Kapitalerhöhungen	gegen	Sacheinlage	
soll	der	Vorstand	auch	berechtigt	sein,	das	Genehmigte	Kapital	2010/I	auszunutzen,	um	
Inhabern	von	verbrieften	oder	unverbrieften	Geldforderungen	gegen	die	Gesellschaft	
anstelle	der	Geldzahlung	ganz	oder	zum	Teil	Aktien	der	Gesellschaft	zu	gewähren.	Die	
Gesellschaft	erhält	dadurch	zusätzlich	die	Flexibilität,	auch	in	Fällen,	in	denen	sie	sich	
z.	B.	zur	Bezahlung	eines	Akquisitionsobjekts	zunächst	zu	einer	Geldleistung	verpflichtet,	
im	Nachhinein	anstelle	von	Geld	Aktien	gewähren	zu	können.

Weiterhin	soll	es	möglich	sein,	aus	dem	Genehmigten	Kapital	2010/I	–	unter	Ausschluss	
des	Bezugsrechts	–	auch	Wandlungs	oder	Optionsrechte	aus	Schuldverschreibungen	
(bzw.	Genussrechten)	zu	bedienen,	für	die	die	Zeichner	keine	Bar,	sondern	eine	
Sachleistung	erbracht	haben.	Dies	ermöglicht	es,	auch	Wandel	und	Optionsschuldver
schreibungen	(bzw.	Wandelgenussrechte)	als	Akquisitionswährung	im	Zusammenhang	
mit	dem	Erwerb	von	Unternehmen,	Unternehmensbeteiligungen	oder	anderen	Wirt
schaftsgütern	einzusetzen,	und	verbessert	damit	ebenfalls	die	Chancen	im	Wettbewerb	
um	interessante	Akquisitionsobjekte.

Die	Summe	der	nach	dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	gegen	
Bar	und	Sacheinlagen	ausgegebenen	Aktien	darf	einen	anteiligen	Betrag	des	Grund
kapitals	von	EUR	232.396.800	(entsprechend	20	%	des	derzeitigen	Grundkapitals)	nicht	
übersteigen;	auf	diese	Grenze	sind	Aktien	anzurechnen,	die	während	der	Laufzeit	dieser	
Ermächtigung	zur	Bedienung	von	Schuldverschreibungen	(bzw.	Genussrechten)	mit	
Wandlungs	oder	Optionsrechten	bzw.	einer	Wandlungspflicht	ausgegeben	wurden	
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bzw.	auszugeben	sind,	sofern	die	Schuldverschreibungen	(bzw.	Genussrechte)	in	
Ausübung	der	Ermächtigung	nach	Tagesordnungspunkt	9	der	Hauptversammlung	vom	
5.	Mai	2010	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	ausgegeben	wurden.	Dies	bedeutet,	
dass	der	Vorstand	das	Bezugsrecht	nur	insoweit	ausschließen	darf,	dass	Bezugsrechts
ausschlüsse	gemäß	dem	unter	Tagesordnungspunkt	7	zu	beschließenden	Genehmigten	
Kapital	2010/I	und	der	unter	Tagesordnungspunkt	9	zu	beschließenden	Ermächtigung	
zur	Ausgabe	von	Wandel	und	Optionsschuldverschreibungen	(einschließlich	Wandel
genussrechten)	in	Summe	höchstens	in	Bezug	auf	Aktien	bis	zu	einem	Grundkapitalbe
trag	von	EUR	232.396.800	(entsprechend	20	%	des	derzeitigen	Grundkapitals)	erfolgen.	
Diese	Beschränkung	stellt	eine	entsprechende	Begrenzung	von	Bezugsrechtsausschlüs
sen	nach	oben	hin	sicher	und	begrenzt	die	mögliche	Verwässerung	der	vom	Bezugs
recht	ausgeschlossenen	Aktionäre.

Der	Vorstand	wird	in	jedem	Einzelfall	sorgfältig	prüfen,	ob	er	von	der	Ermächtigung	zur	
Kapitalerhöhung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	der	Aktionäre	Gebrauch	machen	
wird.	Er	wird	dies	nur	dann	tun,	wenn	es	nach	Einschätzung	des	Vorstands	und	des	
Aufsichtsrats	im	Interesse	der	Gesellschaft	und	damit	ihrer	Aktionäre	liegt.

Der	Vorstand	wird	über	die	Ausnutzung	der	Ermächtigung	jeweils	in	der	nächsten	
Hauptversammlung	berichten.

Bericht zu Tagesordnungspunkt 8 (Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2010/II)

§	2	Abs.	4	der	Satzung	der		Allianz	SE	sieht	ein	genehmigtes	Kapital	zur	Ausgabe	
von	Mitarbeiteraktien	vor	(Genehmigtes	Kapital	2006/II).	Das	Genehmigte		Kapital	
2006/II	wurde	von	der	Hauptversammlung	am	8.	Februar	2006	in	Höhe	von	
EUR	15.000.000	geschaffen.	Nach	teilweiser	Ausnutzung	besteht	es	derzeit	noch	in	
Höhe	von	EUR	5.880.296,96.	Das	Genehmigte	Kapital	2006/II	hat	eine	Laufzeit	bis	zum	
7.	Februar	2011.

Vorstand	und	Aufsichtsrat	schlagen	der	Hauptversammlung	daher	vor,	ein	neues	
Genehmigtes	Kapital	2010/II	gegen	Bareinlage	in	Höhe	von	EUR	15.000.000	zu	
	schaffen.	Das	bisherige	Genehmigte	Kapital	2006/II	soll	mit	Wirksamwerden	des	neuen	
	Genehmigten	Kapitals	2010/II	aufgehoben	werden.



48 Berichte an die Hauptversammlung 

Durch	die	Ermächtigung	erhält	die	Gesellschaft	die	Möglichkeit,	ohne	Zukauf	über	die	
Börse	eigene	Aktien	der	Gesellschaft	zur	Verfügung	zu	haben,	um	sie	Mitarbeitern	der	
	Allianz	SE	und	ihrer	Konzerngesellschaften	als	Mitarbeiteraktien	zu	Vorzugskonditionen	
anbieten	zu	können.

Die	Ausgabe	von	Mitarbeiteraktien	liegt	im	Interesse	der	Gesellschaft	und	ihrer	
Aktionäre,	da	hierdurch	die	Identifikation	der	Mitarbeiter	mit	dem	Unternehmen	und	
die	Übernahme	von	Mitverantwortung	gefördert	wird.	Nach	dem	Aktiengesetz	können	
die	hierfür	benötigten	Aktien	aus	genehmigtem	Kapital	bereitgestellt	werden.	Um	für	
die	nächsten	Jahre	ausreichend	genehmigtes	Kapital	für	die	Schaffung	von	Mitarbeiter
aktien	zur	Verfügung	zu	haben,	soll	dieses	genehmigte	Kapital	mit	EUR	15.000.000	
bemessen	werden.	Dieses	Volumen	berücksichtigt	die	Anzahl	der	berechtigten	
Mitarbeiter,	die	zu	erwartenden	Zeichnungsergebnisse	und	die	Laufzeit	der	Ermäch
tigung.	Um	den	Mitarbeitern	Aktien	aus	genehmigtem	Kapital	anbieten	zu	können,	
ist	es	erforderlich,	das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	auszuschließen.	Angaben	zu	den	
Ausgabebeträgen	der	Aktien	sind	zum	gegenwärtigen	Zeitpunkt	noch	nicht	möglich,	da	
Termin	und	Umfang	der	jeweiligen	Inanspruchnahme	des	genehmigten	Kapitals	noch	
nicht	feststehen.	Bei	Festlegung	des	Ausgabebetrags	kann	eine	bei	Mitarbeiteraktien	
übliche	Vergünstigung	gewährt	werden.	Darüber	hinaus	ist	der	Vorstand	ermächtigt,	
mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	Spitzenbeträge	vom	Bezugsrecht	der	Aktionäre	
auszunehmen,	um	dadurch	die	Abwicklung	der	Kapitalmaßnahme	zu	erleichtern.	Nicht	
bezogene	Mitarbeiteraktien	sind	über	die	Börse	zu	veräußern.

Bericht zu Tagesordnungspunkt 9 (Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und 
Optionsschuldverschreibungen sowie Wandelgenussrechten)

Der	Vorstand	ist	gegenwärtig	durch	Beschluss	der	Hauptversammlung	vom	
8.	Februar	2006	zu	Tagesordnungspunkt	5	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Auf
sichtsrats	bis	zum	7.	Februar	2011	einmalig	oder	mehrmals	Schuldverschreibungen	
mit	Wandlungs	oder	Optionsrechten	bzw.	Wandlungspflichten	auf	Namensaktien	
der	Gesellschaft	auszugeben.	Danach	können	Wandel	und/oder	Optionsschuldver
schreibungen	bis	zu	einem	Nominalbetrag	von	EUR	10.000.000.000,	mit	und	ohne	
Laufzeitbegrenzung	und	mit	Wandlungs	oder	Optionsrechten	bzw.	Wandlungspflich
ten	auf	Aktien	der	Gesellschaft	mit	einem	anteiligen	Betrag	des	Grundkapitals	von	
bis	zu	EUR	250.000.000,	emittiert	werden.	In	bestimmten	Fällen	ist	der	Vorstand	mit	
Zu	stimmung	des	Aufsichtsrats	zum	Ausschluss	des	Bezugsrechts	ermächtigt.
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Von	dieser	Ermächtigung	hat	der	Vorstand	bis	zum	Zeitpunkt	der	Veröffentlichung	
dieser	Einladung	zur	Hauptversammlung	keinen	Gebrauch	gemacht.	Aufgrund	des	
Auslaufens	der	bisherigen	Ermächtigung	am	7.	Februar	2011	schlägt	die	Verwaltung	
der	Hauptversammlung	eine	neue	Ermächtigung	und	ein	neues	bedingtes	Kapital	zur	
Ausgabe	von	Wandelschuldverschreibungen,	Optionsschuldverschreibungen	und/oder	
Wandelgenussrechten	(nachstehend	gemeinsam	„Schuldverschreibungen“)	vor.	Die	
derzeit	bestehende	Ermächtigung	zur	Ausgabe	von	Wandelschuldverschreibungen	
und	Optionsschuldverschreibungen	soll,	da	sie	nicht	ausgenutzt	wurde,	aufgehoben	
werden.	Entsprechend	soll	das	für	die	bisherige	Ermächtigung	geschaffene	Bedingte	
Kapital	2006	aufgehoben	werden.

Um	das	Spektrum	der	möglichen	Kapitalmarktinstrumente,	die	Wandlungs	
oder		Optionsrechte	verbriefen,	auch	entsprechend	nutzen	zu	können,	erscheint	es	
sachgerecht,	das	zulässige	Emissionsvolumen	in	der	Ermächtigung	wieder	auf	
EUR	10.000.000.000	festzulegen.	Das	bedingte	Kapital,	das	der	Erfüllung	der	Wand
lungs	und	Optionsrechte	dient,	soll	erneut	EUR	250.000.000	betragen.	Damit	wird	
sichergestellt,	dass	dieser	Ermächtigungsrahmen	voll	ausgenutzt	werden	kann.	Die	
Anzahl	der	Aktien,	die	zur	Erfüllung	von	Options	oder	Wandlungsrechten	aus	einer	
Schuldverschreibung	mit	einem	bestimmten	Emissionsvolumen	notwendig	ist,	hängt	
in	der	Regel	vom	Börsenkurs	der		Allianz	Aktie	im	Zeitpunkt	der	Emission	der	Schuld
verschreibung	ab.	Wenn	bedingtes	Kapital	in	ausreichendem	Umfang	zur	Verfügung	
steht,	ist	die	Möglichkeit	zur	vollständigen	Ausnutzung	des	Ermächtigungsrahmens	
für	die	Begebung	von	Wandel	oder	Optionsschuldverschreibungen	gesichert.

Mit	dem	vorgeschlagenen	Umfang	des	Emissionsvolumens	und	des	bedingten	Kapitals	
wird	wirtschaftlich	wieder	der	von	der	Hauptversammlung	am	8.	Februar	2006	be
schlossene	Stand	erreicht.

Eine	angemessene	Kapitalausstattung	ist	eine	wesentliche	Grundlage	für	die	Entwick
lung	des	Unternehmens.	Durch	die	Ausgabe	von	Wandel	und	Optionsschuldverschrei
bungen	kann	die	Gesellschaft	je	nach	Marktlage	attraktive	Finanzierungsmöglichkeiten	
nutzen,	um	dem	Unternehmen	Kapital	mit	niedriger	laufender	Verzinsung	zufließen	zu	
lassen.	Durch	die	Ausgabe	von	Wandelgenussrechten	kann	die	Verzinsung	z.	B.	auch	an	
die	laufende	Dividende	der	Gesellschaft	angelehnt	werden.	Die	erzielten	Wandlungs	
und	Optionsprämien	kommen	der	Gesellschaft	zugute.	Einige	Finanzierungsinstru
mente	werden	auch	erst	durch	die	Gewährung	von	Options	bzw.	Wandlungsrechten	
platzierbar.
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Den	Aktionären	ist	bei	der	Begebung	von	Options	und	Wandelschuldverschreibungen	
sowie	von	Wandelgenussrechten	grundsätzlich	ein	Bezugsrecht	einzuräumen.

Der	Vorstand	soll	allerdings	in	entsprechender	Anwendung	von	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	
ermächtigt	sein,	bei	einer	Ausgabe	gegen	Barleistung	dieses	Bezugsrecht	mit	Zustim
mung	des	Aufsichtsrats	auszuschließen,	wenn	der	Ausgabepreis	der	Schuldver
schreibungen	ihren	Marktwert	nicht	wesentlich	unterschreitet.	Dies	kann	zweckmäßig	
sein,	um	günstige	Börsensituationen	rasch	wahrnehmen	und	eine	Schuld	verschreibung	
schnell	und	flexibel	zu	attraktiven	Konditionen	am	Markt	platzieren	zu	können.	Die	
	Aktienmärkte	sind	deutlich	volatiler	geworden.	Die	Erzielung	eines	möglichst	vorteil
haften	Emissionsergebnisses	hängt	daher	in	verstärktem	Maße	davon	ab,	ob	auf	
Marktentwicklungen	kurzfristig	reagiert	werden	kann.	Günstige,	möglichst	marktnahe	
Konditionen	können	in	der	Regel	nur	festgesetzt	werden,	wenn	die	Gesellschaft	an	
diese	nicht	für	einen	zu	langen	Angebotszeitraum	gebunden	ist.	Bei	Bezugsrechts
emissionen	ist,	um	die	Erfolgschancen	der	Emission	für	den	ganzen	Angebotszeitraum	
sicher	zustellen,	in	der	Regel	ein	nicht	unerheblicher	Sicherheitsabschlag	erforderlich.	
Zwar	gestattet	§	186	Abs.	2	AktG	eine	Veröffentlichung	des	Bezugspreises	(und	damit	
bei	Options	und	Wandelanleihen	der	Konditionen	dieser	Anleihe)	bis	zum	drittletzten	
Tag	der	Bezugsfrist.	Angesichts	der	Volatilität	der	Aktienmärkte	besteht	aber	auch	
dann	ein	Marktrisiko	über	mehrere	Tage,	welches	zu	Sicherheitsabschlägen	bei	der	
Festlegung	der	Anleihekonditionen	und	so	zu	nicht	marktnahen	Konditionen	führt.	
Auch	ist	bei	der	Gewährung	eines	Bezugsrechts	wegen	der	Ungewissheit	der	Ausübung	
(Bezugs	verhalten)	eine		alternative	Platzierung	bei	Dritten	erschwert	bzw.	mit	zusätz
lichem	Aufwand	ver	bunden.	Schließlich	kann	bei	Einräumung	eines	Bezugsrechts	die	
Gesellschaft	wegen	der	Länge	der	Bezugsfrist	nicht	kurzfristig	auf	eine	Veränderung	der	
Marktverhältnisse	reagieren,	was	zu	einer	für	die	Gesellschaft	ungünstigeren	Kapital
beschaffung	führen	kann.

Die	Interessen	der	Aktionäre	werden	dadurch	gewahrt,	dass	die		Schuldverschreibungen	
nicht	wesentlich	unter	dem	Marktwert	ausgegeben	werden.	Der	Marktwert	ist	nach	
anerkannten	finanzmathematischen	Grundsätzen	zu	ermitteln.	Der	Vorstand	wird	
bei	seiner	Preisfestsetzung	unter	Berücksichtigung	der	jeweiligen	Situation	am	
Kapitalmarkt	den	Abschlag	vom	Marktwert	so	gering	wie	möglich	halten.	Damit	wird	
der	rechnerische	Wert	eines	Bezugsrechts	praktisch	gegen	Null	gehen,	so	dass	den	
	Aktionären	durch	den	Bezugsrechtsausschluss	kein	nennenswerter	wirtschaftlicher	
Nachteil	entstehen	kann.
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Eine	markgerechte	Konditionenfestsetzung	und	damit	die	Vermeidung	einer	nennens
werten	Wertverwässerung	kann	auch	erfolgen,	indem	der	Vorstand	ein	sogenanntes	
BookbuildingVerfahren	durchführt.	Bei	diesem	Verfahren	werden	die	Investoren	ge
beten,	auf	der	Grundlage	vorläufiger	Anleihebedingungen	Kaufanträge	zu	übermitteln	
und	dabei	z.	B.	den	für	marktgerecht	erachteten	Zinssatz	und/oder	andere	ökonomische	
Komponenten	zu	spezifizieren.	Nach	Abschluss	der	BookbuildingPeriode	werden	auf	
der	Grundlage	der	von	Investoren	abgegebenen	Kaufanträge	die	bis	dahin	noch	offenen	
Bedingungen,	z.	B.	der	Zinssatz,	marktgerecht	gemäß	dem	Angebot	und	der	Nachfrage	
festgelegt.	Auf	diese	Weise	wird	der	Gesamtwert	der	Schuldverschreibungen	marktnah	
bestimmt.	Durch	ein	solches	BookbuildingVerfahren	kann	der	Vorstand	sicherstellen,	
dass	eine	nennenswerte	Verwässerung	des	Werts	der	Aktien	durch	den	Bezugsrechts
ausschluss	nicht	eintritt.

Die	Aktionäre	haben	zudem	die	Möglichkeit,	ihren	Anteil	am	Grundkapital	der	Gesell
schaft	zu	annähernd	gleichen	Bedingungen	durch	Erwerb	über	die	Börse	aufrecht
zuerhalten.	Dadurch	werden	ihre	Vermögensinteressen	angemessen	gewahrt.	Die	
Ermächtigung	zum	Bezugsrechtsausschluss	gemäß	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	gilt	nur	
für	Schuldverschreibungen	mit	Rechten	auf	Aktien,	auf	die	ein	anteiliger	Betrag	des	
Grundkapitals	von	insgesamt	nicht	mehr	als	10	%	des	Grundkapitals	entfällt,	und	zwar	
weder	im	Zeitpunkt	des	Wirksamwerdens	noch	im	Zeitpunkt	der	Ausübung	dieser	
Ermächtigung.

Auf	diese	Begrenzung	ist	die	Veräußerung	eigener	Aktien	anzurechnen,	sofern	sie	wäh
rend	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	gemäß	§	186	
Abs.	3	Satz	4	AktG	erfolgt.	Ferner	sind	auf	diese	Begrenzung	diejenigen	Aktien	anzu
rechnen,	die	während	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	aus	genehmigtem	Kapital	unter	
Ausschluss	des	Bezugsrechts	gemäß	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgegeben	werden.	
Diese	Anrechnung	geschieht	im	Interesse	der	Aktionäre	an	einer	möglichst	geringen	
Verwässerung	ihrer	Beteiligung.

Der	Vorstand	wird	ferner	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	Spitzenbeträge	
vom	Bezugsrecht	auszunehmen.	Solche	Spitzenbeträge	können	sich	aus	dem	Betrag	
des	jeweiligen	Emissionsvolumens	und	der	Darstellung	eines	praktikablen	Bezugsver
hältnisses	ergeben.	Ein	Ausschluss	des	Bezugsrechts	erleichtert	in	diesen	Fällen	die	
Abwicklung	der	Kapitalmaßnahme.
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Weiterhin	soll	der	Vorstand	die	Möglichkeit	erhalten,	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	
das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	auszuschließen,	um	den	Inhabern	von	Wandlungs	oder	
Optionsrechten	oder	auch	den	Gläubigern	von	mit	Wandlungspflichten	ausgestatteten	
Wandelschuldverschreibungen	(bzw.	den	Gläubigern	von	mit	Wandlungspflichten	
ausgestatteten	Genussrechten)	ein	Bezugsrecht	in	dem	Umfang	einzuräumen,	wie	es	
ihnen	nach	Ausübung	ihrer	Wandlungs	oder	Optionsrechte	bzw.	nach	Erfüllung	einer	
Wandlungspflicht	zustünde.	Dies	bietet	die	Möglichkeit,	anstelle	einer	Ermäßigung	des	
Options	bzw.	Wandlungspreises	den	Inhabern	zu	diesem	Zeitpunkt	bereits	bestehen
der	Options	bzw.	Wandlungsrechte	bzw.	den	Gläubigern	von	mit	Wandlungspflichten	
ausgestatteten	Wandelschuldverschreibungen	(bzw.	den	Gläubigern	von	mit	Wand
lungspflichten	ausgestatteten	Genussrechten)	ein	Bezugsrecht	als	Verwässerungs
schutz	gewähren	zu	können.	Es	entspricht	dem	Marktstandard,	Schuldverschreibungen	
mit	einem	solchen	Verwässerungsschutz	auszustatten.

Die	Ausgabe	von	Schuldverschreibungen	kann	auch	gegen	Sachleistung	erfolgen,	
sofern	dies	im	Interesse	der	Gesellschaft	liegt.	In	diesem	Fall	ist	der	Vorstand	ermächtigt,	
mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrats	das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	auszuschließen,	
sofern	der	Wert	der	Sachleistung	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zu	dem	nach	aner
kannten	finanzmathematischen	Grundsätzen	zu	ermittelnden	theoretischen	Marktwert	
der	Schuldverschreibungen	steht.	Dies	eröffnet	die	Möglichkeit,	Schuldverschreibungen	
in	geeigneten	Einzelfällen	auch	als	Akquisitionswährung	einsetzen	zu	können,	beispiels
weise	im	Zusammenhang	mit	dem	Erwerb	von	Unternehmen,	Unternehmensbetei
ligungen	oder	sonstigen	Wirtschaftsgütern.	So	kann	sich	in	Verhandlungen	durchaus	
die	Notwendigkeit	ergeben,	die	Gegenleistung	nicht	in	Geld,	sondern	in	anderer	Form	
bereitzustellen.	Die	Möglichkeit,	Schuldverschreibungen	als	Gegenleistung	anbieten	zu	
können,	schafft	damit	einen	Vorteil	im	Wettbewerb	um	interessante	Akquisitionsobjekte	
sowie	den	notwendigen	Spielraum,	sich	bietende	Gelegenheiten	zum	Erwerb	von	
Unternehmen,	Unternehmensbeteiligungen	oder	sonstigen	Wirtschaftsgütern	liqui
ditätsschonend	ausnutzen	zu	können.	Dies	kann	auch	unter	dem	Gesichtspunkt	einer	
optimalen	Finanzierungsstruktur	sinnvoll	sein.	Der	Vorstand	wird	in	jedem	Einzelfall	
sorgfältig	prüfen,	ob	er	von	der	Ermächtigung	zur	Begebung	von	Schuldverschreibun
gen	(bzw.	Genussrechten)	mit	Wandel	oder	Optionsrechten	gegen	Sachleistung	mit	
Bezugsrechtsausschluss	Gebrauch	machen	wird.	Er	wird	dies	nur	dann	tun,	wenn	dies	
im	Interesse	der	Gesellschaft	und	damit	ihrer	Aktionäre	liegt.
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Die	Summe	der	Aktien,	die	unter	Schuldverschreibungen	auszugeben	sind,	welche	
nach	dieser	Ermächtigung	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	ausgegeben	wurden,	darf	
einen	anteiligen	Betrag	des	Grundkapitals	von	EUR	232.396.800	(entsprechend	20	%	des	
derzeitigen	Grundkapitals)	nicht	übersteigen.	Auf	diese	Grenze	sind	Aktien	anzurech
nen,	die	während	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	aus	dem	Genehmigten	Kapital	
2010/I	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	ausgegeben	wurden.	Dies	bedeutet,	dass	
Bezugsrechtsausschlüsse	gemäß	dem	unter	Tagesordnungspunkt	7	zu	beschließenden	
Genehmigten	Kapital	2010/I	und	der	unter	Tagesordnungspunkt	9	zu	beschließenden	
Ermächtigung	zur	Ausgabe	von	Schuldverschreibungen	in	Summe	höchstens	in	Bezug	
auf	Aktien	bis	zu	einem	Grundkapitalbetrag	von	EUR	232.396.800	(entsprechend	20	%	
des	derzeitigen	Grundkapitals)	erfolgen.	Diese	Beschränkung	stellt	eine	entsprechende	
Begrenzung	von	Bezugsrechtsausschlüssen	nach	oben	hin	sicher	und	begrenzt	die	
mögliche	Verwässerung	der	vom	Bezugsrecht	ausgeschlossenen	Aktionäre.

Das	vorgesehene	bedingte	Kapital	dient	dazu,	die	mit	den	Schuldverschreibungen	
begebenen	Wandlungs	oder	Optionsrechte	zu	bedienen	oder	Wandlungspflichten	auf	
Aktien	der	Gesellschaft	zu	erfüllen,	soweit	die	Schuldverschreibungen	gegen	bar	ausge
geben	wurden.	Die	Wandlungs	oder	Optionsrechte	bzw.	Wandlungspflichten	könnten	
stattdessen	auch	durch	andere	Leistungen	bedient	werden,	beispielsweise	durch	die	
Lieferung	von	eigenen	Aktien	oder	von	Aktien	aus	genehmigtem	Kapital.

Wandlungs	oder	Optionsrechte	aus	Schuldverschreibungen,	die	gegen	Sachleistung	
ausgegeben	wurden,	können	indes	nicht	aus	dem	bedingten	Kapital	bedient	werden.	
Hierzu	bedarf	es	entweder	eines	Rückgriffs	auf	eigene	Aktien	oder	einer	Sachkapital
erhöhung.	Für	eine	Sachkapitalerhöhung	steht	das	unter	Tagesordnungspunkt	7	zur	
Beschlussfassung	anstehende	Genehmigte	Kapital	2010/I	zur	Verfügung.	Als	Sach
einlage	ist	die	Forderung	aus	der	Schuldverschreibung	einzubringen,	wobei	sich	die	
Werthaltigkeitsprüfung	darauf	zu	erstrecken	hat,	dass	die	Forderung	werthaltig	ist	und	
die	zu	ihrer	Begründung	hingegebene	Sachleistung	dem	Ausgabepreis	entsprach.

Der	Vorstand	wird	über	die	Ausnutzung	der	Ermächtigung	zur	Ausgabe	von	Schuldver
schreibungen	jeweils	in	der	nächsten	Hauptversammlung	berichten.
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Bericht zu Tagesordnungspunkt 11 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien zu sonstigen Zwecken)

Tagesordnungspunkt	11	enthält	den	Vorschlag,	die	Gesellschaft	zu	ermächtigen,	selbst	
oder	über	abhängige	oder	im	Mehrheitsbesitz	der	Gesellschaft	stehende	Unternehmen	
oder	über	für	ihre	oder	deren	Rechnung	handelnde	Dritte	eigene	Aktien	im	Umfang	von	
bis	zu	10	%	des	derzeitigen	Grundkapitals	zu	erwerben.	Die	Ermächtigung	soll	bis	zum	
4.	Mai	2015	gelten	und	damit	den	gesetzlich	möglichen	Rahmen	von	5	Jahren	nutzen.

§	71	Abs.	1	Nr.	8	AktG	gestattet	es,	neben	dem	Erwerb	und	der	Veräußerung	über	die	
Börse	auch	andere	Formen	des	Erwerbs	und	der	Veräußerung	vorzusehen.	So	soll	die	
Gesellschaft	auch	die	Möglichkeit	erhalten,	eigene	Aktien	durch	ein	öffentliches,	an	
die	Aktionäre	der	Gesellschaft	zu	richtendes	Kaufangebot	zu	erwerben.	Dabei	ist	der	
aktienrechtliche	Gleichbehandlungsgrundsatz	zu	beachten.	Bei	dieser	Variante	können	
die	Aktionäre	entscheiden,	wie	viele	Aktien	und,	bei	Festlegung	einer	Preisspanne,	zu	
welchem	Preis	sie	diese	andienen	möchten.

Die	Gesellschaft	soll	auch	die	Möglichkeit	erhalten,	als	Gegenleistung	anstelle	von	Geld	
Aktien	eines	im	Sinne	von	§	3	Abs.	2	AktG	börsennotierten	Unternehmens	anzubieten.	
Als	börsennotiert	gelten	Gesellschaften,	deren	Aktien	zu	einem	Markt	zugelassen	sind,	
der	von	staatlich	anerkannten	Stellen	geregelt	und	überwacht	wird,	regelmäßig	statt
findet	und	für	das	Publikum	mittelbar	oder	unmittelbar	zugänglich	ist.	Damit	wird	der	
Gesellschaft	größere	Flexibilität	eingeräumt,	als	wenn	nur	der	Erwerb	gegen	Barleistung	
möglich	wäre.	Zugleich	erhält	sie	die	Möglichkeit,	auf	diese	Weise	von	ihr	gehaltene	
Beteiligungen	zu	platzieren.	Damit	korrespondiert	die	Möglichkeit	der	Aktionäre,	ihre	
	Allianz	Aktien	ganz	oder	teilweise	gegen	Aktien	solcher	Gesellschaften	zu	tauschen.

Sofern	bei	einem	öffentlichen	Kauf	oder	Tauschangebot	die	Anzahl	der	angedienten	
Aktien	die	zum	Erwerb	vorgesehene	Aktienanzahl	übersteigt,	hat	der	Erwerb	nicht	nach	
dem	Verhältnis	der	Beteiligungsquoten,	sondern	nach	dem	Verhältnis	der	angedienten	
Aktien	zu	erfolgen.	Dies	dient	der	Vereinfachung	des	Zuteilungsverfahrens.	Eine	bevor
rechtigte	Berücksichtigung	von	bis	zu	100	Stück	angedienter	Aktien	je	Aktionär	kann	
vorgesehen	werden	(Mindestzuteilung).
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Die	erworbenen	eigenen	Aktien	dürfen	zu	allen	gesetzlich	zulässigen	Zwecken	ver
wendet	werden,	insbesondere	auch	zu	den	folgenden:

Die	erworbenen	eigenen	Aktien	sollen	auch	außerhalb	der	Börse	gegen	Barleistung	
unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	veräußert	werden	können.	Voraussetzung	dafür	
ist,	dass	die	Aktien	gegen	Barzahlung	zu	einem	Preis	veräußert	werden,	der	den	
Börsenpreis	von	Aktien	der	Gesellschaft	zum	Zeitpunkt	der	Veräußerung	nicht	wesent
lich	unterschreitet.	Mit	dieser	Ermächtigung	wird	von	der	in	§	71	Abs.	1	Nr.	8	AktG	in	
entsprechender	Anwendung	des	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	zugelassenen	Möglichkeit	
zum	erleichterten	Bezugsrechtsausschluss	Gebrauch	gemacht.	Dem	Gedanken	des	
Verwässerungsschutzes	der	Aktionäre	wird	dadurch	Rechnung	getragen,	dass	die	Aktien	
nur	zu	einem	Preis	veräußert	werden	dürfen,	der	den	maßgeblichen	Börsenkurs	nicht	
wesentlich	unterschreitet.	Die	endgültige	Festlegung	des	Veräußerungspreises	für	die	
eigenen	Aktien	geschieht	zeitnah	vor	der	Veräußerung.	Der	Vorstand	wird	einen	even
tuellen	Abschlag	vom	Börsenkurs	so	niedrig	bemessen,	wie	dies	nach	den	zum	Zeit
punkt	der	Platzierung	vorherrschenden	Marktbedingungen	möglich	ist.	Der	Abschlag	
vom	Börsenpreis	zum	Zeitpunkt	der	Ausnutzung	der	Ermächtigung	wird	keinesfalls	
mehr	als	5	%	des	aktuellen	Börsenkurses	betragen.	Diese	Ermächtigung	gilt	mit	der	
Maßgabe,	dass	die	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	gemäß	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	
ausgegebenen	Aktien	insgesamt	10	%	des	Grundkapitals	nicht	überschreiten	dürfen,	
und	zwar	weder	im	Zeitpunkt	des	Wirksamwerdens	noch	im	Zeitpunkt	der	Ausübung	
dieser	Ermächtigung.	Auf	diese	Begrenzung	sind	diejenigen	Aktien	anzurechnen,	die	
während	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	aus	genehmigtem	Kapital	unter	Ausschluss	
des	Bezugsrechts	gemäß	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgegeben	werden.	Ferner	sind	auf	
diese	Begrenzung	diejenigen	Aktien	anzurechnen,	die	zur	Bedienung	von	Schuldver
schreibungen	(einschließlich	Genussrechten)	mit	Wandlungs	oder	Optionsrechten	
bzw.	einer	Wandlungspflicht	ausgegeben	wurden	bzw.	auszugeben	sind,	sofern	die	
Schuldverschreibungen	bzw.	Genussrechte	während	der	Laufzeit	dieser	Ermächtigung	
unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	in	entsprechender	Anwendung	des	§	186	Abs.	3	
Satz	4	AktG	ausgegeben	wurden.	Mit	dieser	Beschränkung	und	dem	Umstand,	dass	
sich	der	Ausgabepreis	am	Börsenkurs	zu	orientieren	hat,	werden	die	Vermögens	und	
Stimmrechtsinteressen	der	Aktionäre	angemessen	gewahrt.	Die	Aktionäre	haben	
grundsätzlich	die	Möglichkeit,	ihre	Beteiligungsquote	zu	vergleichbaren	Bedingungen	
durch	einen	Kauf	von		Allianz	Aktien	über	die	Börse	aufrechtzuerhalten.	Die	Ermächti
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gung	liegt	im	Interesse	der	Gesellschaft,	weil	sie	ihr	zu	größerer	Flexibilität	verhilft.	Sie	
ermöglicht	es	beispielsweise,	eigene	Aktien	an	institutionelle	Anleger	zu	veräußern	oder	
neue	Investorenkreise	zu	erschließen.

Die	Veräußerung	der	eigenen	Aktien	soll	unter	Ausschluss	des	Bezugsrechts	der	
Aktionäre	auch	gegen	Sachleistung	erfolgen	können.	Damit	wird	es	dem	Vorstand	
ermöglicht,	eigene	Aktien	der	Gesellschaft	zur	Verfügung	zu	haben,	um	diese	in	
geeigneten	Einzelfällen	im	Zusammenhang	mit	dem	Erwerb	von	Unternehmen,	
Unternehmensbeteiligungen	oder	anderen	Wirtschaftsgütern	einsetzen	zu	können.	So	
kann	sich	in	Verhandlungen	durchaus	die	Notwendigkeit	ergeben,	als	Gegenleistung	
nicht	Geld,	sondern	Aktien	bereitstellen	zu	müssen.	Die	Möglichkeit,	eigene	Aktien	als	
Gegenleistung	anbieten	zu	können,	schafft	damit	einen	Vorteil	im	Wettbewerb	um	
interessante	Akquisitionsobjekte	sowie	den	notwendigen	Spielraum,	sich	bietende	Ge
legenheiten	zum	Erwerb	von	Unternehmen,	Unternehmensbeteiligungen	oder	anderen	
Wirtschaftsgütern	liquiditätsschonend	nutzen	zu	können.	Dies	kann	auch	unter	dem	
Gesichtspunkt	einer	optimalen	Finanzierungsstruktur	sinnvoll	sein.	Bei	der	Festlegung	
der	Bewertungsrelationen	wird	der	Vorstand	sicherstellen,	dass	die	Interessen	der	
Aktionäre	angemessen	gewahrt	werden.	Dabei	wird	der	Vorstand	den	Börsenkurs	der	
	Allianz	Aktie	berücksichtigen.

Die	Ermächtigung	eröffnet	ferner	die	Möglichkeit,	eigene	Aktien	zur	Einführung	an	
ausländischen	Börsenplätzen	zu	verwenden,	an	denen	die	Gesellschaft	bisher	nicht	
notiert	ist.	Dadurch	kann	die	Aktionärsbasis	im	Ausland	verbreitert	und	die	Attraktivität	
der	Aktie	als	Anlageobjekt	gesteigert	werden.

In	der	Hauptversammlung	am	8.	Februar	2006	wurde	der	Vorstand	unter	Tages
ordnungs	punkt	5	bis	zum	7.	Februar	2011	ermächtigt,	Schuldverschreibungen	mit	
Wandlungs	und/oder	Optionsrechten	bzw.	Wandlungspflichten	sowohl	gegen	Bar	als	
auch	gegen	Sachleistung	auszugeben.	Unter	Tagesordnungspunkt	9	schlägt	die	Ver
waltung	der	Hauptversammlung	erneut	eine	Ermächtigung	des	Vorstands	zur	Ausgabe	
von	Schuldverschreibungen	(einschließlich	Genussrechten)	mit	Wandlungs	und/oder	
Optionsrechten	bzw.	Wandlungspflichten	sowohl	gegen	Bar	als	auch	gegen	Sach
leistung	vor.	Zur	Bedienung	der	daraus	resultierenden	Rechte	auf	den	Bezug	von		Allianz	
Aktien	kann	es	zweckmäßig	sein,	anstelle	einer	Kapitalerhöhung	ganz	oder	teilweise	
eigene	Aktien	einzusetzen.	Auch	dies	sieht	die	Ermächtigung	daher	vor.



57 Berichte an die Hauptversammlung

Die	erworbenen	eigenen	Aktien	sollen	auch	dazu	verwendet	werden	können,	sie	Mit
arbeitern	der	Gesellschaft	oder	ihrer	Konzerngesellschaften	zum	Erwerb	anzubieten.	
Dies	kann	anstelle	einer	Kapitalerhöhung	eine	wirtschaftlich	sinnvolle	Alternative	
sein.	Die	Ausgabe	von	Mitarbeiteraktien	liegt	im	Interesse	der	Gesellschaft	und	ihrer	
Aktionäre,	da	hierdurch	die	Identifikation	der	Mitarbeiter	mit	dem	Unternehmen	und	
die	Übernahme	von	Mitverantwortung	gefördert	werden.	Um	den	Mitarbeitern	eigene	
Aktien	zum	Erwerb	anbieten	zu	können,	muss	das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	auf	diese	
Aktien	ausgeschlossen	werden.	Bei	der	Bemessung	des	von	den	Mitarbeitern	zu	ent
richtenden	Kaufpreises	kann	eine	bei	Mitarbeiteraktien	übliche	Vergünstigung	gewährt	
werden.	Die	Ermächtigung	ermöglicht	es	auch,	Mitarbeitern	Aktien	ohne	Gegenleistung	
zu	überlassen;	von	dieser	Möglichkeit	wird	der	Vorstand	nur	in	sehr	begrenztem	Um
fang	Gebrauch	machen,	um	den	Anreiz	für	die	Mitarbeiterbeteiligung	zu	erhöhen	und	
weitere	Mitarbeiterkreise	hierfür	zu	gewinnen.

Eigene	Aktien	können	auch	verwendet	werden,	um	die	Lieferpflichten	aufgrund	der	
Ausübung	von	Optionen	des	in	2005	aufgelegten	Aktienoptionsplans	der	ehemaligen	
RIUNIONE	ADRIATICA	DI	SICURTÀ	S.p.	A.	mit	Sitz	in	Mailand/Italien	(im	Folgenden:	RAS)	
erfüllen	zu	können.	Die	ehemalige	RAS	wurde	aufgrund	des	Verschmelzungsplans	
vom	16.	Dezember	2005	auf	die		Allianz	AG	(jetzt		Allianz	SE)	verschmolzen.	Im	Rahmen	
der	Verschmelzung	war	der	Aktienoptionsplan	angepasst	worden.	Die	Berechtigten	
waren	so	gestellt	worden,	als	wären	ihnen	von	Anfang	an	Optionsrechte	auf	den	Kauf	
von	Aktien	der		Allianz	SE	anstatt	Optionsrechten	auf	den	Kauf	von	RASStammaktien	
gewährt	worden.	Die	Berechtigten	hatten	anstelle	der	953.000	Aktienoptionen	auf	
RASStammaktien	mit	Wirksamwerden	der	Verschmelzung	insgesamt	bis	zu	173.241	
Optionen	auf	bis	zu	173.241	Aktien	der		Allianz	SE	erhalten,	von	denen	noch	84.920	
Optionen	existieren.	Bezugsberechtigt	aus	den	ausstehenden	Optionen	sind	Führungs
kräfte	der	früheren	RAS,	die	nicht	Verwaltungsratsmitglieder	der	RAS	waren	und	die	
jetzt	für	die		Allianz	S.p.A.,	Triest,	Italien,	oder	deren	Konzerngesellschaften	oder	für	die	
	Allianz		Gruppengesellschaft	A.C.I.	F.		Allianz	Compagnia	Italiana	Finanziamenti	S.P.A.,	
Triest,	Italien,	tätig	sind.	Der	Ausübungspreis	beträgt	EUR	93,99	je	Aktie	der		Allianz	SE.	
Die	Optionen	sind	ausübbar	vom	1.	Februar	2008	bis	zum	31.	Januar	2012.	Als	Voraus
setzung	für	die	Ausübung	war	bestimmt	worden,	dass	die	RAS	im	Geschäftsjahr	2005	
mindestens	80	%	ihrer	Planziele	sowohl	hinsichtlich	des	Wertzuwachses	gemäß	dem	
EVA®Konzept	(economic	value	added)	als	auch	hinsichtlich	des	Jahresüberschusses	
nach	IAS	erreichte.	Diese	Voraussetzung	wurde	erfüllt.	Die	von	der	RAS	gewählten	
Aktien	optionen	halten	sich	in	dem	vom	deutschen	Gesetzgeber	im	Zeitpunkt	der	
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Ausgabe	vorgegebenen	Rahmen	mit	einer	Haltefrist	von	über	zwei	Jahren	und	Aus
übungshürden,	die	sowohl	an	die	Geschäftsentwicklung	der	Gesellschaft	als	auch	an	
den	Aktienkurs	geknüpft	waren.	Durch	die	Ermächtigung	zur	Verwendung	eigener	
Aktien	wird	die	Möglichkeit	geschaffen,	für	die	Lieferung	der	aus	den	Aktienoptionen	
geschuldeten		Allianz	Aktien	eigene	Aktien	zu	verwenden.

Schließlich	schafft	die	Ermächtigung	die	Möglichkeit,	das	Bezugsrecht	der	Aktionäre	bei	
einer	Veräußerung	der	Aktien	durch	Angebot	an	die	Aktionäre	zugunsten	der	Gläubiger	
von	Schuldverschreibungen	(einschließlich	Genussrechten)	mit	Options	oder	Wand
lungsrechten	bzw.	einer	Wandlungspflicht	teilweise	auszuschließen.	Dies	ermöglicht	es,	
anstelle	einer	Ermäßigung	des	Options	bzw.	Wandlungspreises	den	Inhabern	bereits	
bestehender	Options	bzw.	Wandlungsrechte	bzw.	den	Gläubigern	von	mit	Wandlungs
pflichten	ausgestatteten	Wandelschuldverschreibungen	ein	Bezugsrecht	auf	Aktien	als	
Verwässerungsschutz	gewähren	zu	können.

Die	aufgrund	dieses	Ermächtigungsbeschlusses	und	früherer	Ermächtigungsbeschlüsse	
erworbenen	eigenen	Aktien	sollen	von	der	Gesellschaft	auch	ohne	erneuten	Beschluss	
der	Hauptversammlung	eingezogen	werden	können.	Dies	führt	grundsätzlich	zur	
Herabsetzung	des	Grundkapitals.	Abweichend	hiervon	wird	der	Vorstand	aber	auch	
ermächtigt,	die	Einziehung	entsprechend	§	237	Abs.	3	Nr.	3	AktG	ohne	Veränderung	des	
Grundkapitals	durchzuführen.	In	diesem	Fall	erhöht	sich	durch	die	Einziehung	der	Anteil	
der	übrigen	Aktien	am	Grundkapital	gemäß	§	8	Abs.	3	AktG.

Von	den	vorgenannten	Verwendungsmöglichkeiten	kann	auch	hinsichtlich	solcher	
	Aktien	Gebrauch	gemacht	werden,	die	aufgrund	von	Ermächtigungsbeschlüssen	
	früherer	Hauptversammlungen	nach	§	71	Abs.	1	Nr.	8	AktG	erworben	wurden.	Dies	
gilt	auch	für	Aktien,	die	von	Konzerngesellschaften	oder	gemäß	§	71	d	Satz	5	AktG	
	erworben	wurden.

Der	Vorstand	wird	die	nächste	Hauptversammlung	über	die	Ausnutzung	der	Ermächti
gung	unterrichten.
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Bericht zu Tagesordnungspunkt 12 (Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im 
Rahmen des Erwerbs eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz)

Neben	den	in	Tagesordnungspunkt	11	vorgesehenen	Möglichkeiten,	eigene	Aktien	zu	
erwerben,	soll	auch	ein	begrenzter	Einsatz	von	Derivaten	zugelassen	werden.	Für	die	
Gesellschaft	kann	es	vorteilhaft	sein,	PutOptionen	(Verkaufsoptionen)	zu	veräußern	
oder	CallOptionen	(Kaufoptionen)	zu	erwerben,	anstatt	unmittelbar	Aktien	der	Gesell
schaft	zu	erwerben.	Außerdem	kann	es	günstig	sein,	Aktien	im	Wege	von	Terminkäufen	
zu	erwerben.	Dabei	beabsichtigt	der	Vorstand,	Put	und	CallOptionen	sowie	Termin
käufe	(alles	im	Folgenden	auch	„Derivatgeschäfte“	oder	„Derivate“)	nur	ergänzend	zum	
konventionellen	Aktienrückkauf	einzusetzen.

Beim	Verkauf	von	PutOptionen	räumt	die	Gesellschaft	dem	Erwerber	das	Recht	ein,	
	Allianz	Aktien	zu	einem	in	der	PutOption	festgelegten	Preis	(Ausübungspreis)	an	die	
Gesellschaft	zu	verkaufen.	Als	Gegenleistung	erhält	die	Gesellschaft	eine	Optionsprämie,	
die	unter	Berücksichtigung	des	Ausübungspreises,	der	Laufzeit	der	Option	und	der	Vola
tilität	der		Allianz	Aktie	dem	Wert	des	Veräußerungsrechts	entspricht.	Wird	die	PutOp
tion	ausgeübt,	so	vermindert	die	vom	Erwerber	der	PutOption	gezahlte	Optionsprämie	
den	von	der	Gesellschaft	für	den	Erwerb	der	Aktie	insgesamt	erbrachten	Gegenwert.	Die	
Ausübung	der	PutOption	ist	für	den	Optionsinhaber	dann	wirtschaftlich	sinnvoll,	wenn	
der	Kurs	der		Allianz	Aktie	zum	Zeitpunkt	der	Ausübung	unter	dem	Ausübungspreis	
liegt,	weil	er	dann	die	Aktien	zu	dem	höheren	Ausübungspreis	verkaufen	kann.	Aus	
Sicht	der	Gesellschaft	bietet	der	Aktienrückkauf	unter	Einsatz	von	PutOptionen	den	
Vorteil,	dass	der	Ausübungspreis	bereits	bei	Abschluss	des	Optionsgeschäfts	festgelegt	
wird,	während	die	Liquidität	erst	am	Ausübungstag	abfließt.	Darüber	hinaus	liegt	der	
Anschaffungspreis	der	Aktien	für	die	Gesellschaft	insgesamt	aufgrund	der	vereinnahm
ten	Optionsprämie	unter	dem	Aktienkurs	bei	Abschluss	des	Optionsgeschäfts.	Übt	der	
Optionsinhaber	die	Option	nicht	aus,	weil	der	Aktienkurs	am	Ausübungstag	über	dem	
Ausübungspreis	liegt,	so	kann	die	Gesellschaft	auf	diese	Weise	zwar	keine	eigenen	
Aktien	erwerben,	ihr	verbleibt	jedoch	die	vereinnahmte	Optionsprämie.

Beim	Erwerb	einer	CallOption	erhält	die	Gesellschaft	gegen	Zahlung	einer	Options
prämie	das	Recht,	eine	vorher	festgelegte	Anzahl	an	Aktien	zu	einem	vorher	fest
gelegten	Preis	(Ausübungspreis)	vom	Veräußerer	der	Option,	dem	Stillhalter,	zu	kaufen.	
Die	Ausübung	der	CallOption	ist	für	die	Gesellschaft	dann	wirtschaftlich	sinnvoll,	wenn	
der	Kurs	der		Allianz	Aktie	über	dem	Ausübungspreis	liegt,	da	sie	die	Aktien	dann	zu	
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dem	niedrigeren	Ausübungspreis	vom	Stillhalter	kaufen	kann.	Auf	diese	Weise	sichert	
sich	die	Gesellschaft	gegen	steigende	Aktienkurse	ab.	Zusätzlich	wird	die	Liquidität	der	
Gesellschaft	geschont,	da	erst	bei	Ausübung	der	CallOptionen	der	festgelegte	Erwerbs
preis	für	die	Aktien	gezahlt	werden	muss.

Bei	einem	Terminkauf	vereinbart	die	Gesellschaft	mit	dem	Terminverkäufer,	die	Aktien	
zu	einem	bestimmten,	in	der	Zukunft	liegenden	Termin	zu	erwerben.	Der	Erwerb	
erfolgt	zu	einem	bei	Abschluss	des	Terminkaufs	festgelegten	Terminkurs.	Bei	Erreichen	
des	Termins	zahlt	die	Gesellschaft	dem	Terminverkäufer	den	Terminkurs,	der	Terminver
käufer	liefert	im	Gegenzug	die	Aktien.

Die	Laufzeit	der	Optionen	und	der	Terminkäufe	muss	spätestens	am	4.	Mai	2015	enden	
und	muss	so	gewählt	werden,	dass	der	Erwerb	der		Allianz	Aktien	in	Ausübung	der	
Optionen	und	in	Erfüllung	von	Terminkäufen	nicht	nach	dem	4.	Mai	2015	erfolgen	kann.	
Damit	soll	die	Ermächtigung	zwar	grundsätzlich	den	gesetzlich	möglichen	Rahmen	von	
5	Jahren	nutzen,	allerdings	mit	der	Einschränkung,	dass	die	Laufzeit	der	einzelnen	Op
tionen	und	der	Terminkäufe	jeweils	18	Monate	nicht	übersteigen	darf.	Auf	diese	Weise	
wird	sichergestellt,	dass	Verpflichtungen	aus	den	einzelnen	Optionsgeschäften	und	
Terminkäufen	zeitlich	angemessen	begrenzt	werden.	Das	gesamte	Erwerbsvolumen	
über	Put	und	CallOptionen	und	Terminkäufe	ist	auf	5	%	des	derzeitigen	Grundkapitals	
begrenzt.

Der	von	der	Gesellschaft	zu	zahlende	Erwerbspreis	für	die	Aktien	ist	der	in	der	jeweiligen	
Put	bzw.	CallOption	festgesetzte	Ausübungspreis	oder	der	im	Terminkauf	festgelegte	
Terminkurs.

Der	bei	Ausübung	von	Put	bzw.	CallOptionen	zu	zahlende	Preis	für	eine		Allianz	Aktie	
(Ausübungspreis)	beziehungsweise	der	bei	Erfüllung	des	Terminkaufs	zu	zahlende	
Preis	für	eine		Allianz	Aktie	(Terminkurs)	kann	höher	oder	niedriger	sein	als	der	Börsen
kurs	der		Allianz	Aktie	bei	Veräußerung	der	PutOption	bzw.	bei	Erwerb	der	CallOption	
oder	bei	Abschluss	des	Terminkaufs.	Der	Ausübungspreis	beziehungsweise	der	
Terminkurs	(ohne	Erwerbsnebenkosten)	darf	jedoch	den	am	Tag	des	Abschlusses	des	
Put	bzw.	CallOptions	geschäfts	bzw.	des	Terminkaufs	durch	die	Eröffnungsauktion	
ermittelten	Kurs	für	Aktien	der	Gesellschaft	im	XetraHandel	(oder	einem	vergleich
baren	Nachfolge	system)	um	nicht	mehr	als	10	%	überschreiten	und	um	nicht	mehr	als	
10	%	unterschreiten.



61 Berichte an die Hauptversammlung

Die	von	der	Gesellschaft	beim	Verkauf	von	PutOptionen	beziehungsweise	beim	Erwerb	
von	CallOptionen	vereinbarte	Optionsprämie	darf	bei	PutOptionen	nicht	wesentlich	
unter	beziehungsweise	bei	CallOptionen	nicht	wesentlich	über	dem	nach	anerkannten	
finanzmathematischen	Methoden	ermittelten	theoretischen	Marktwert	der	jeweiligen	
Optionen	am	Abschlusstag	liegen,	bei	dessen	Ermittlung	unter	anderem	der	vereinbarte	
Ausübungspreis	berücksichtigt	ist.	Der	Abschlag	von	dem	nach	anerkannten	finanz
mathematischen	Methoden	ermittelten	theoretischen	Marktwert	bei	der	Veräußerung	
von	PutOptionen	bzw.	der	Aufschlag	beim	Erwerb	von	CallOptionen	werden	jedoch	
keinesfalls	mehr	als	5	%	des	ermittelten	Marktwerts	der	Optionen	betragen.

In	gleicher	Weise	darf	der	von	der	Gesellschaft	bei	Terminkäufen	vereinbarte	Termin
kurs	nicht	wesentlich	über	dem	nach	anerkannten	finanzmathematischen	Methoden	
ermittelten	theoretischen	Terminkurs	liegen,	bei	dessen	Ermittlung	unter	anderem	der	
aktuelle	Börsenkurs	und	die	Laufzeit	des	Terminkaufs	zu	berücksichtigen	sind.

Durch	die	Derivatbedingungen	muss	sichergestellt	sein,	dass	die	bei	Ausübung	der	Put	
oder	CallOptionen	oder	bei	Erfüllung	des	Terminkaufs	an	die	Gesellschaft	zu	liefernden	
Aktien	zuvor	unter	Wahrung	des	Gleichbehandlungsgrundsatzes	über	die	Börse	zu	
dem	im	Zeitpunkt	des	börslichen	Erwerbs	aktuellen	Kurs	im	XetraHandel	(oder	einem	
vergleichbaren	Nachfolgesystem)	erworben	worden	sind.

Durch	die	beschriebene	Festlegung	von	Optionsprämie	und	Ausübungspreis	bezie
hungsweise	Terminkurs	sowie	die	Verpflichtung,	Optionen	und	Terminkäufe	nur	mit	
Aktien	zu	bedienen,	die	zuvor	unter	Wahrung	des	Gleichbehandlungsgrundsatzes	über	
die	Börse	erworben	wurden,	wird	ausgeschlossen,	dass	Aktionäre	beim	Erwerb	eigener	
Aktien	unter	Einsatz	von	Optionen	oder	Terminkäufen	wirtschaftlich	benachteiligt	wer
den.	Da	die	Gesellschaft	einen	fairen	Marktpreis	vereinnahmt	bzw.	zahlt,	erleiden	die	an	
den	Derivatgeschäften	nicht	beteiligten	Aktionäre	keinen	wertmäßigen	Nachteil.	Das	
entspricht	der	Stellung	der	Aktionäre	beim	Aktienrückkauf	über	die	Börse,	bei	dem	nicht	
alle	Aktionäre	tatsächlich	Aktien	an	die	Gesellschaft	verkaufen	können.	Die	Vorgaben	
für	die	Ausgestaltung	der	Optionen	und	Terminkäufe	und	die	Anforderungen	für	die	zu	
liefernden	Aktien	stellen	sicher,	dass	auch	bei	diesem	Erwerbsweg	der	Grundsatz	der	
Gleichbehandlung	der	Aktionäre	gewahrt	ist.
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Deshalb	ist	es	gerechtfertigt,	dass	ein	Anspruch	der	Aktionäre,	die	vorgenannten	
Derivatgeschäfte	mit	der	Gesellschaft	abzuschließen,	in	entsprechender	Anwendung	
von	§	186	Abs.	3	Satz	4	AktG	ausgeschlossen	ist.	Durch	den	Ausschluss	des	Bezugsrechts	
wird	die	Gesellschaft	–	anders	als	bei	einem	Angebot	zum	Erwerb	der	Optionen	oder	
zum	Abschluss	von	Terminkäufen	an	alle	Aktionäre	–	in	die	Lage	versetzt,	Derivat
geschäfte	auch	kurzfristig	abzuschließen.	Dies	gibt	der	Gesellschaft	die	notwendige	
Flexibilität,	auf	Marktsituationen	schnell	reagieren	zu	können.

Bei	einem	Erwerb	eigener	Aktien	unter	Einsatz	von	Put	oder	CallOptionen	oder	
Terminkäufen	soll	Aktionären	ein	Recht	auf	Andienung	ihrer	Aktien	nur	zustehen,	soweit	
die	Gesellschaft	aus	den	Optionen	oder	Terminkäufen	ihnen	gegenüber	zur	Abnahme	
der	Aktien	verpflichtet	ist.	Andernfalls	wäre	der	Einsatz	von	Put	oder	CallOptionen	oder	
Terminkäufen	im	Rahmen	des	Rückerwerbs	eigener	Aktien	nicht	möglich,	und	die	damit	
für	die	Gesellschaft	verbundenen	Vorteile	wären	nicht	erreichbar.	Der	Vorstand	hält	die	
Nichtgewährung	bzw.	Einschränkung	des	Andienungsrechts	nach	sorgfältiger	Abwä
gung	der	Interessen	der	Aktionäre	und	des	Interesses	der	Gesellschaft	aufgrund	der	
Vorteile,	die	sich	aus	dem	Einsatz	von	Put	oder	CallOptionen	oder	Terminkäufen	für	die	
Gesellschaft	ergeben,	für	gerechtfertigt.

Der	Vorstand	wird	die	nächste	Hauptversammlung	über	die	Ausnutzung	der	Ermächti
gung	unterrichten.

München,	im	März	2010	
Der	Vorstand
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Vorsitzender	des	Aufsichtsrats:	Dr.	Henning	SchulteNoelle	
Vorstand:	Michael	Diekmann,	Vorsitzender;	
Dr.	Paul	Achleitner,	Oliver	Bäte,	Clement	B.	Booth,	Enrico	Cucchiani,	Dr.	Joachim	Faber,	
Dr.	Christof	Mascher,	Jay	Ralph,	Dr.	Gerhard	Rupprecht,	Dr.	Werner	Zedelius	
Sitz	der	Gesellschaft:	München,	Deutschland	
Registergericht:	München,	HRB	164232



www.allianz.com

  Allianz SE AK
TB

D1
00

0Z
0 

( 0
/ 1

0)


	Titel: Einladung zur Hauptversammlung der Allianz SE am 5. Mai 2010
	Einladung zur Hauptversammlung 
	Tagesordnung
	TOP 1
	TOP 2
	TOP 3
	TOP 4
	TOP 5
	TOP 6
	TOP 7
	TOP 8
	TOP 9
	TOP 10
	TOP 11
	TOP 12
	TOP 13
	TOP 14

	Weitere Angaben und Hinweise 
	Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
	Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
	Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl
	Von der Gesellschaft angebotene Formulare für Anmeldung, Vollmachtserteilung und Briefwahl
	Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. ...
	Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-Verordnung, ...
	Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Absatz 1, 127 AktG
	Auskunftsrecht des Aktionärs nach § 131 Absatz 1 AktG
	Weitergehende Erläuterungen
	Internetseite, über die die Informationen nach § 124 a AktG zugänglich sind
	Satzungsmäßige Beschränkungen bei der Aktienregistereintragung im eigenen Namen für Aktien, die ...
	Übertragung der Hauptversammlung im Internet
	Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger
	Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 (Angaben über den zur Wahl in den Aufsichtsrat als ...
	Bericht zu Tagesordnungspunkt 7 (Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2010/I)
	Bericht zu Tagesordnungspunkt 8 (Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2010/II)
	Bericht zu Tagesordnungspunkt 9 (Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und ...
	Bericht zu Tagesordnungspunkt 11 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu ...
	Bericht zu Tagesordnungspunkt 12 (Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs ...

